


































































Kärlich nicht der Fall. Da waren wir in 90 Sekunden beim 
Equipment. 

Des Weiteren rüge ich, dass nicht alle Leute jederzeit 
anwesend waren, weil man auch etwas vorbereiten 
musste. Die Sache ist nicht transparent. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Das-- Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Sollte ich Sie 
jetzt unterbrochen haben, gebe ich Ihnen gerne Gelegen­
heit, diesen Satz noch zu Ende zu bringen. 

Keller (Einwender): 
Da es nicht transparent war, können Sie das nur heilen, 
indem Sie diese Kopierkosten einmalig übernehmen. Ab 
sofort gilt dann, weil es jetzt transparent ist, dass Kopien 
im Foyer gemacht werden. Der Weg ist für uns von hier 
aus viel kürzer; allerdings war es nicht bekannt. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Ich bitte um Nachsicht, dlass ich es nicht als einen Fall 
mangelnder Transparenz bezeichnen kann, wenn sich 
jemand zwecks Vorbereitung auf diesen Erörterungster­
min nach 10 Uhr- das war der Zeitpunkt der Eröffnung 
dieses Erörterungstermins - nicht in der Halle befunden 
hat und deshalb den einleitenden Vortrag nicht hören 
konnte. Dies sehe ich nicht als einen Fall mangelnder 
Transparenz an. Wer später gekommen ist, muss natür­
lich damit rechnen, 

(Zuruf eines Einwenders) 

dass einleitende organisatorische Hinweise nicht den 
ganzen Tag über, sondern zu Beginn des Termins gege­
ben werden. - Bitte sehr, Herr Keller. 

Keller (Einwender): 
Es müsste aus dem Protokoll ostfriesensicher und ein­
leuchtend hervorgehen, welche Schwierigkeiten es ange­
sichts des Verfahrens, das ich dann beanstandet habe, 
gemacht hat, hier überha1upt hineinzukommen. Wir Ein­
wender mussten uns erkämpfen, dass wir vorne an der 
Pforte nicht mehr von Angehörigen eines privaten Diens­
tes, von kräftigen Leuten, die wie schwarze Sheriffs aus­
sehen, gefilzt werden, als wollten wir jemand im Gefäng­
nis besuchen. Wegen dieses Problems waren viele Ein­
wender nicht um 10 Uhr hier im Saal. Dass dies nicht 
klappte, haben Sie selbst :so organisiert. Sorry, das haben 
Sie sich selbst zuzuschreiben. Wir waren um Viertel vor 
zehn draußen. Das ist eine Folge Ihres Managements 
gewesen. Sie haben dies eigentlich auch eingesehen, in­
dem Sie dieses inkriminierende Verfahren abstellen 
mussten. 

Verhandlungsleiter !Franke: 
Herr Keller, ich kann nicht überprüfen, ob dies überhaupt 
für irgendwelche Personen der Fall war. Klar ist, wer um 
10 Uhr Einlass in die Halle haben wollte, musste sich dem 
Verfahren der Einlasskontrolle unterwerfen. Daran gab es 
nichts Inkriminierendes. Im Lichte der seitherigen Ent­
wicklung der Erörterung haben wir das Verfahren flexibili­
siert. Auch daran war nichts Inkriminierendes. Es ist ganz 

selbstverständlich, dass sich diejenigen, die sich dem 
Verfahren der Einlasskontrolle nicht untenNorfen haben 
und deshalb um 10 Uhr zu den einleitenden Erläuterun­
gen zum organisatorischen Ablauf nicht anwesend sein 
konnten, nicht um 15.15 Uhr darauf berufen können, dass 
sie nicht wussten, dass sie den Kopierer im Foyer kos­
tenlos benutzen dürfen. - Bitte sehr, Herr Keliler. 

Keller (Einwender): 
Das haben Sie wieder wunderschön formuliert. Fakt ist, 
dass einige Leute hier im Saal sind, die auf ihre Rechte 
gepocht und es sich erstritten haben, dass Sie hier ohne 
das Verfahren durch die schwarzen Sheriffs hereinge­
kommen sind. Das bedeutet, dass die Leute, die ihr Recht 
in Anspruch nehmen, hier benachteiligt werden. Mehr 
sage ich dazu nicht. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Keller. - Ich gebe jetzt zunächst der 
Antragstellerin das Wort, um auf die aus 
der Stadt Nordhorn zu erwidern.- Bitte sehr. 

Dr. Ohnemus (Antragstellerin): 
Zur Information der Einwenderin der Stadt Nlordhorn: Pro­
duct-Transporte- Product gilt als Kernbrennstoff; das ist 
unser angereichertes Uran - werden dem BfS gemeldet; 
ihm ist dann auch die Transportstrecke bekannt. Bei Feed 
und Tails ist eine solche Meldung nicht erforderlich, so­
weit sie auf der Straße transportiert werden. Bei Eisen­
bahntransporten werden die Transporte, egal, ob Product, 
Feed oder Tails, immer an das Eisenbahn-Bundesamt 
gemeldet. 

Die nächste Frage war, inwiefern Nordhorn ein Um­
schlags- oder Umladeplatz ist. Das war einmal so. Feed­
Transporte, Natururantransporte kamen zum Teil mit der 
Bahn zu uns und mussten in Nordhorn auf LKWs umge­
laden werden. Seit September 2001 haben wir einen 
Eisenbahnanschluss und die Züge können direkt zu uns 
fahren. Das heißt, dass in Nordhorn eigentlich nichts mehr 
umgeschlagen wird. Die Transporte gehen im Moment 
generell mit dem Zug in unsere Anlage. - Danke. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Ohnemus. - Ich frage, ob das Bundes­
ministerium für Umwelt, Naturschutz und Heaktorsicher­
heit in der Lage ist, zu den Transportfragen und den As­
pekten, die bei einer Genehmigung nach § 4 AtG vom 
Bundesamt für Strahlenschutz zu beachten sind, kurze 
Ausführungen zu machen. - Herr Fischer, bitte sehr. 

Fischer (BMU): 
Das BMU ist dazu in der Lage. Von der Antragstellerin ist 
eben schon ein Unterschied angesprochen worden, der 
deutlich zu machen ist: Die Bundesbehörde BfS ist als 
Genehmigungsbehörde nur für Transporte von angerei­
chertem Uran zuständig, nicht für Transporte von Feed­
und Taii-Uran. Für diese Transporte ist, sofern sie auf der 
Straße stattfinden, das Land die zuständi9e Genehmi­
gungsbehörde. Was die Transporte von angereichertem 
Uran anbetrifft, spielen zwei Aspekte eine Rolle: 
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Zunächst einmal unterliegen die Transportbehälter ei­
ner Zul:assung durch die Bundesanstalt für Materialfor­
schung und -prüfung und das BfS. Prüfgegenstand ist im 
Wesentlichen, ob diese Behälter den notwendigen Schutz 
des Inventars im Hinblick sowohl auf die Radioaktivität als 
auch ai!Jf die chemischen Eigenschaften bieten; das UFs 
ist ja in erster Linie wegen der möglichen Fluorwasser­
stoffbildung ein chemisches Risiko. Mit der Erteilung einer 
Behälterzulassung, die entweder als Typ BUF oder als 
Typ AF erfolgt, wird di<e Erfüllung der gefahrgutrechtlichen 
Anforderungen bestätigt, durch die die erforderliche Si­
cherheit beim Transport sowohl unter den normalen 
Transportbedingungen als auch unter Unfallbedingungen 
gewährlßistet wird. St:lit dem 1. Januar 2003, also seit 
noch nicht sehr langer Zeit, ist die Zulassungspflicht für 
UFs-Beli!älter als Versandstückmuster in geänderten ge­
fahrgutrechtlichen Vorschriften festgelegt worden. Es wer­
den spezifische Konstruktionsanforderungen für solche 
Behälter als Druckbehälter vorgeschrieben. Daraus ergibt 
sich dann auch eine Prüfung der Widerstandsfähigkeit 
gegen 30-minütige Einwirkungen eines Feuers mit einer 
Flammerntemperatur von 800°C. Die Behälter, die weltweit 
für den ·Transport von natürlichem oder abgereichertem 
Uran in Form von UFs eingesetzt werden, die 48Y­
Behälter, erfüllen diese Anforderungen. Das betrifft jetzt 
also die. Behälteranforderungen für Transporte von abge­
reichertem oder Natururan, also Feed- und Tails-Trans­
porte. Sp viel ganz kurz zu der Frage, inwieweit die Si­
cherheit' von Transporten durch eine Behälterprüfung 
gewährleistet wird. 

Der zweite Aspekt ist die atomrechtliche Genehmi­
gung. Die Transporte von angereichertem Uran bedürfen 
einer GE[lnehmigung nach § 4 AtG. Dort ist das BfS die 
Genehrnigungsbehörde!. Es ist eben auch schon ange­
sprochen worden, dass ein Teil dieser Genehmigung die 
genaue Festlegung einer Transportstrecke ist. Ein weite­
rer Teil dieser Genehmigung ist, dass eine so genannte 
48-Stun~en-Meldung erfolgt. Auch dies ist kurz angespro­
chen worden, ohne es detailliert zu sagen: Der Transport 
muss rechtzeitig vorher bei den zuständigen Behörden 
angemeldet werden. 

Die 9enehmigungsvoraussetzungen für einen Trans­
port entsprechen im Wesentlichen den Genehmigungs­
voraussetzungen für E!ine kerntechnische Anlage, also 
Zuverläs~igkeit des Antragstellers, Sicherheit nach dem 
Stand vqn Wissenschaft und Technik, Vorsorge gegen 
Schäden auf entsprechendem Niveau, also ebenfalls 
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik, sowie 
Schutz gegen äußere Einwirkungen und sonstige Einwir­
kungen Dritter. Zwischen der Genehmigung nach § 4 und 
der nach§ 7, die hier bei der Anlagengenehmigung eine 
Rolle spielt, gibt es einen Unterschied: Die §-4-Genehmi­
gungen sind gebundene Genehmigungen. Wenn die 
Genehmigungsvoraussetzungen vorliegen, hat die Be­
hörde zu genehmigen; sie hat dann kein Versagenser­
messen .. Auch das ist vielleicht noch für das Gesamtver­
ständnis wichtig. 

' . 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Fischer. - Nachdem eben auch auf die 
transportrechtlichen Vorschriften eingegangen wurde, die 
nicht auf atomrechtlicher Grundlage beruhen, frage ich, 
ob sich insbesondere die Bezirksregierung Münster, die in 
dieser Hinsicht ebenfalls Überwachungszuständigkeiten 
hat, noch ergänzend äußern will. - Bitte sehr. 

Querbach (BR Münster): 
Die Genehmigungen, die erforderlich sind, um Transporte 
durchzuführen, die nicht dem Atomrecht unterliegen, 
werden seitens der Bezirksregierung erteilt. Die Prüfungs­
voraussetzungen ähneln denen, die gerade vom Vertreter 
des Umweltministeriums dargestellt wurden. Auch von 
uns werden die Firmen, die diese Transporte durchführen, 
und deren Fahrer auf Zuverlässigkeit überprüft. Die 
Transportbehälter müssen natürlich auch nach dem Ge­
fahrguttransportrecht zugelassen sein. Insofern unterlie­
gen sie ähnlichen Sicherheitsbestimmungen wie die ande­
ren, vorher erwähnten Behälter. Im Wesentlichen haben 
wir dies dazu beizutragen. Für die Überwachung der 
Transporte auf der Straße ist nicht das Dezernat, in dem 
ich beschäftigt bin, sondern unsere Polizeibehörde zu­
ständig, für die ich nicht sprechen kann. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank für diese ergänzenden Ausführungen. - Ich 
frage die Vertreterin der Stadt Nordhorn, ob die Antworten 
ausreichend waren oder ob sie ergänzende Ausführungen 
wünscht. 

Pelkhofer-Hemme (Kreis Grafschaft Bentheim): 
Ich schließe mich zunächst dem an, was Frau Mahlmann 
vorgetragen hat. Insofern waren auch die Bedenken, die 
wir vorgebracht hatten, relativ gleichlautend. ln den Ant­
worten, die eben gegeben worden sind, habe ich nicht 
verstanden, ob wir, der Landkreis oder auch die Stadt 
Nordhorn - wichtig wäre vor allem der Landkreis, weil wir 
die Stadt Nordhorn dann auf dem Dienstweg benachrich­
tigen könnten -, über solche Transporte informiert werden. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Ich hatte das Bundesumweltministerium als Aufsichtsbe­
hörde des Bundesamtes für Strahlenschutz, dessen Be­
amte in diesen Tagen an einer wichtigen Tagung in Wien 
teilnehmen, weshalb die Erörterung dieser Gesichts­
punkte vertretungsweise durch das Ministerium selbst 
erfolgt, und ergänzend die Bezirksregierung Münster nicht 
zuletzt deshalb aufgerufen, um deutlich zu machen, dass 
diese Transportfragen nicht eigentlich zum Gegenstand 
dieses Genehmigungsverfahrens gehören. Es sind eigen­
ständige Genehmigungsverfahren und Überwachungsge­
genstände in der Zuständigkeit anderer Behörden. 

Pelkhofer-Hemme (Kreis Grafschaft Bentheim): 
Das ist uns schon klar. Nur kämpfen wir eigentlich schon 
seit langem darum, dass wir wissen, was durch unseren 
Landkreis transportiert wird und worauf sich die Feuer­
wehren und Katastrophenschutzeinheiten einstellen müs­
sen, sollte es einmal Unfälle geben. Insofern sehe ich 
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schon einen gewissen Zusammenhang; denn mit der 
Erhöhung der Verarbeitungskapazität sind sicherlich auch 
mehr Transporte verbunden, die auch durch den Land­
kreis Grafschaft Bentheim gehen werden. Daher wäre es 
eigentlich nicht zu viel verlangt, sich dazu zu äußern, ob 
sich die Firma nicht bereit erklären kann, den Kreis über 
Transporte zu informieren, auch wenn sie von anderen 
Behörden genehmigt werden und es gesetzlich vielleicht 
nicht notwendig ist, die betroffenen Kreise zu benachrich­
tigen. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank. - Ich muss die Aufmerksamkeit auf den 
Umstand lenken, dass nach der Atomrechtlichen Verfah­
rensverordnung in diesem Erörterungstermin die Einwen­
dungen behandelt werden, soweit sie für die Prüfung der 
Genehmigungsvoraussetzungen erheblich sind. Daher 
nochmals der Hinweis auf andere Genehmigungsverfah­
ren. Wir könnten zu den Transportvorgängen und auch zu 
Berichtspflichten über diese Transportvorgänge als für die 
ortsfeste Anlage zuständige Genehmigungsbehörde keine 
Regelungen treffen. Ich habe Verständnis für Ihr Anliegen; 
aber diese Regelungen gehören rechtlich gesehen nicht 
in den Zusammenhang dieses Genehmigungsverfahrens. 
Ich bitte Sie dafür um Verständnis. 

Nach meiner Wortmeldeliste sind jetzt zunächst Herr 
Sagel, dann Herr Biese und danach der Herr im hinteren 
Teil des Saales an der Reihe. - Herr Sagel, bitte. 

Sagel (Einwender): 
Ich möchte zunächst noch einmal die organisatorischen 
Mängel kritisieren. Mir ist bei dieser Veranstaltung auch 
schon einiges aufgefallen. Unter anderem ist immer noch 
nicht die vor der Mittagspause gestellte Frage beantwor­
tet, wie viele Einwendungen es genau gegeben hat. Sie 
konnten sie nicht beanltworten, weil offensichtlich Ihr 
Computer abgestürzt war. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Herr Sagel, ich bitte sehr um Entschuldigung, wenn ich 
Sie unterbreche. Diese Frage ist sofort nach Wiedereröff­
nung der Verhandlung beantwortet worden. Aber wir lie­
fern Ihnen die Zahlen auf Wunsch gern noch einmal. 

Sagel (Einwender): 
Dann bitte ich um Entschuldigung; ich war wohl zu spät in 
den Saal gekommen. 

Aus meiner Sicht ist es ein Problem, dass keine Liste 
ausliegt, wer von den zuständigen Behörden und von der 
Antragstellerin hier im Saal ist. Bei anderen Anhörungs­
terminen ist es üblich, dass man eine vollständige Liste 
bekommt, weil man das in der Kürze der Zeit teilweise gar 
nicht mitbekommt. Auch besteht bei uns ein Interesse, zu 
wissen, wer hier auf welche Fragen antworten kann. Sie 
rufen die Antwortenden zwar auf; aber es ist üblich, dass 
Listen über die Anwesenden ausliegen. 

Ein weiteres grundsätzliches Defizit aus meiner Sicht 
ist, dass dieser Anhörungstermin viel zu schnell nach 
Ende der Auslegung der Unterlagen stattfindet. Man hat 

eigentlich sehr wenig Zeit gehabt, sich im Detail mit gut­
achtlichen Aufträgen auf diese Veranstaltung vorzuberei­
ten. 

Ich fand es auch sehr interessant, was hier von dem 
holländischen Einwender zur Atomwaffensicherheit ge­
sagt worden ist. Das ist sicherlich eine sehr problemati­
sche Geschichte. 

Ich nehme jetzt aus meiner Sicht zu einigen rechtli­
chen und fachlichen Aspekten Stellung. Bei der Novaliie­
rung des Atomgesetzes wurden insbesondere die Rest­
laufzeiten der Anlagen zur Energieerzeugung und die Ab­
wicklung ihres weiteren Betriebs geregelt. Aus § 1 AtG 
ergibt sich meines Erachtens aber nicht die Zweckset­
zung, die Urananreicherungsanlagen auszunehmen. Der 
Entstehungsgeschichte des Atomgesetzes lässt sich 
vielmehr entnehmen, dass Aussagen zur Urananreiche­
rungsanlage nicht getroffen worden sind. Man wird der 
Entstehungsgeschichte des Gesetzes also nicht entneh­
men können, dass der Gesetzgeber den Willen gehabt 
habe, den weiteren Ausbau von Urananreicherungs­
anlagen zu ermöglichen. Es bleibt daher meines Erach­
tens bei der grundlegenden Regelung des § 1 Nr. 1 AtG, 
die ihrem Wortlaut nach auch auf den Ausbau von Uran­
anreicherungsanlage anwendbar ist. 

Ganz unabhängig davon, ob man der Auffassung ist, 
der Beendigungszweck sei bei der Ermessensausübung 
zu berücksichtigen, ergibt sich die weitere Frage, ob die 
Genehmigung verweigert werden kann, ob hier also das 
grundsätzlich gegebene Versagungsermessen wegfällt 
und an seine Stelle ein Anspruch auf Erteilung der Ge­
nehmigung tritt. Gerade dieses Genehmigungsermessen 
ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Es besteht hier kein 
Rechtsanspruch auf Erteilung einer Genehmigung. Selbst 
wenn alle Voraussetzungen für die Erteilung einer Ge­
nehmigung gegeben sind, bedeutet dies nicht, dass eine 
Genehmigung letztendlich beansprucht werden kann. 
Dies hat auch das Bundesverfassungsgericht in seinem 
Kalkar-Beschluss so beschrieben. Dort ist gesagt worden: 

.Zwar ist der Gesetzgeber, wenn er sich 
des Instruments des präventiven Verbots 
mit Erlaubnisvorbehalt bedient, auch auf 
dem Gebiet des Atomrechts aus dem 
Grundsatz des Gesetzesvorbehalts gehal­
ten, die generellen Genehmigungsvoraus­
setzungen festzulegen. Hat er dies aber wie 
in § 7 Abs. 2 AtG getan, ist es angesichts 
der hohen potenziellen Gefahren der nach 
§ 7 Abs. 1 AtG genehmigungspflichtigen 
Anlagen von Verfassungs wegen nicht zu 
beanstanden, dass er besondere Vorsicht 
walten lässt, indem er der Exekutive zu­
sätzlich ein Versagungsermessen einräumt, 
um ihr so die Möglichkeit zu geben, eine an 
sich zu erteilende Genehmigung abzuleh­
nen, falls besondere und unvorhergese­
hene Umstände es einmal notwendig ma­
chen." 
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Das heißt konkret, dass aus meiner Sicht mit der No­
vellierurjg des Atomgesetzes die Möglichkeit gegeben ist, 
dass fü~ den Ausbau dieser Anlage keine Genehmigung 
gegebel]l wird. Es ist ohnehin grundsätzlich die Frage zu 
stellen, ob es sich hier um einen Ausbau einer Anlage 
oder um eine Neuanlage handelt. Aus meiner Sicht han­
delt es (;)ier um eine Neuanlage, wenn man sich das ein­
mal im Detail anschaut. 

Im Weiteren werdE! ich noch zu einigen anderen As­
pekten Stellung nehmen, die aus meiner Sicht höchst 
problematisch sind und die ich in meinem Einspruch auch 
entsprechend formuliert habe. Das bezieht sich zum Ers­
ten auf die beantragte Kapazitätserhöhung einschließlich 
der beantragten höheren Freigabe radioaktiver Stoffe, 
zum Zweiten - darauf ist vorhin bereits kurz eingegangen 
worden ~ auf die Erhöhung der Anreicherung von U-235 
auf 6 % · und zum Dritten auf die höhere Zahl von Uran­
transporten. Auch ich sehe es nach wie vor als sehr pro­
blematislch an, dass die Kommunen und Kreise völlig un­
zureichend informiert sind. Von der Bezirksregierung ist 
gesagt vyorden, es handele sich hier um Gefahrstofftrans­
porte. Meine Frage in diesem Zusammenhang ist, wie das 
Bundesamt für Strahlenschutz unter atomrechtlichen 
Gesichtspunkten einbezogen ist; denn offensichtlich geht 
es ja Ul"\1 radioaktive Stoffe, anderenfalls wäre das Bun­
desamt nicht einbezogen. Insoweit ist auch hier eine 
besondere Problematik gegeben, zumal die Zahl der 
Urantransporte drastisch erhöht würde, wenn die Anlage, 
was ich nicht hoffe, ausgebaut werden sollte. 

Des Weiteren sind natürlich das Freilager für Uranhe­
xafluorid und der Neubau eines so genannten Zwischen­
lagers für fast 60 000 t Uranoxid neben der UAA proble­
matisch. ln diesem Zusammenhang ist auch all das sehr 
problematisch, was mit der Lagerung zusammenhängt. 
Als heute Morgen ein Tiefflieger die Halle überflog, wurde 
schon einmal die frage gestellt, wie es mit der Sicherheit 
im Hinblick auf Flugzeugabstürze bestellt sei. Auch diese 
Problematik ist hier unter Sicherheitsaspekten natürlich 
besonders zu berücksichtigen. Dazu wird es auch not­
wendig sein, gutachtlich entsprechend Stellung zu neh­
men. Mein kann hier sicherlich nicht mehr so vorgehen, 
wie es vielleicht vor drei, vier Jahren noch üblich gewesen 
ist. Dasselbe gilt für die höheren Unfallrisiken beim 
Transpoft von Uran. 

Eben~alls sehr problematisch finde ich - dies habe ich 
auch in meinem Einspruch erwähnt-, dass bisher über­
haupt nicht deutlich gE!macht worden ist, welche Vorha­
bensalternativen es gibt. Nach Angaben der Ureneo pro­
duziert diese Anlage zu zwei Dritteln für das Ausland. Wir 
haben hier gerade sc:hon gehört, welche atomwaffen­
rechtliche Problematik sich ergibt, wenn dieses Uran zu 
zwei Dritteln ins Ausland transportiert wird und dort zur 
Anwendung kommt. Dann ist natürlich immer die Gefahr 
gegeben, dass dort weiter angereichert wird. Auch dieser 
Aspekt muss in diesem Zusammenhang ausreichend 
berücksi<;:htigt werden. Ich sehe hier ebenfalls ein Gefah­
renpoten~ial. - So weit Elrst einmal. Danke schön. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Sage!. - Sie haben eine Reihe von Ge­
sichtspunkten angesprochen, die schon ausweislich unse­
rer Gliederung noch Gegenstand - aus unserer Sicht 
sogar zentraler Gegenstand - der Erörterung sein werden. 
Ich will jetzt nicht der Antragstellerin das Wort geben, weil 
ich Ihre Ausführungen nicht so verstanden habe, dass in 
erster Linie die Antragstellerin Adressatin Ihrer Ausfüh­
rungen war, zu denen wir im Verlauf der Erörterung ja 
auch noch zurückkehren. Meine Frage --

(Zuruf des Einwenders Sage!) 

- Habe ich Sie missverstanden? 

Sagel (Einwender): 
Ich erwarte jetzt nicht, dass Sie zu allen Aspekten Stel­
lung nehmen; Sie haben schon richtigerweise darauf 
hingewiesen, dass einige noch im Detail erörtert werden. 
Da diese Problembereiche aber gerade aufgerufen sind, 
würde mich jetzt interessieren, wie sich das Bundesamt 
für Strahlenschutz zu dem von mir erwähnten Aspekt der 
Transporte stellt. Unter Tagesordnungspunkt 1 ist auch 
das Atomgesetz aufgerufen. Dazu bitte ich auch noch um 
eine Stellungnahme aus Ihrer Sicht. Zumindest diese 
beiden Aspekte sind jetzt Gegenstand des Tagesord­
nungspunktes; alle anderen werden in der Tat im Detail 
sicherlich erst später behandelt werden. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank. - Diese beiden Fragen greife ich gerne 
heraus. Zunächst gebe ich Herrn Fischer Gelegenheit, die 
Arbeitsteilung zwischen den beiden Behörden zu erläu­
tern. - Bitte sehr, Herr Fischer. 

Fischer (BMU): 
Um es noch einmal deutlich zu machen: Das BfS ist Ge­
nehmigungsbehörde für Transporte nach § 4 AtG, in 
diesem Fall für Transporte von angereichertem Uran bzw. 
Uranhexafluorid. Das BfS ist in einem weiteren Bereich 
tätig: bei der Behälterzulassung. Diese erfolgt- das hatte 
ich vorhin auch angesprochen - in Zusammenarbeit und 
im Zusammenwirken mit der BAM, der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung. ln diesen beiden Berei­
chen ist das BfS als Bundesbehörde tätig. 

Das BfS ist nicht tätig im Bereich der Genehmigung 
von Transporten sonstiger radioaktiver Stoffe. Das sind 
Genehmigungen, die nach Strahlenschu1zverordnung zu 
erteilen sind, in diesem Fall Transporte von Feed- und 
Tailuran. Das BfS ist ferner nicht tätig bei der Genehmi­
gung von sonstigen Gefahrguttransporten. Hier sind die 
Landesbehörden bzw. die entsprechenden Genehmi­
gungsbehörden im nachgeordneten Bereich tätig. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Fischer.- Herr Sagel, war dies jetzt 
eine ausreichende Antwort auf Ihre Fragestellung? 

Sagel (Einwender): 
Zum jetzigen Zeitpunkt reicht mir das erst einmal, danke. 
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Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Sage!. - Ich komme nun zu dem zwei­
ten von Ihnen aufgeworfenen Fragenkreis, wie es sich mit 
dem Erweiterungsvorhaben der Ureneo und dem Atom­
ausstiegsgesetz verhält, wenn ich es abkürzend einmal so 
benennen darf. - Dazu gebe ich zunächst der Antragstel­
lerin das Wort. Wir werden uns aber auch als Ministerium 
dazu äußern. 

(Dr. Biese [Einwender]: Zur Geschäftsord­
nung!) 

- Bitte sehr, Herr Biese. 

Dr. Biese (Einwender): 
Darf ich ganz kurz unterbrechen? Ich wollte auch noch 
einmal auf etwas zurückkommen, was übergangen wurde, 
nämlich auf die Ausführungen, die Frau Kirsch für den 
BUND gemacht hatte. Das ist durch die Erörterung der 
Fragen des niederländischen Nachbarn und die Folgege­
spräche etwas abgehängt worden. Dazu habe ich eine 
Frage, sofern man das überhaupt beantwortet bekommen 
kann: Hat die Genehmigungsbehörde den Gedanken des 
Risikos völlig aus ihren Gedanken herausgewaschen? 

Angesichts der Darlegungen von Frau Kirsch zum 
Atomausstiegsgesetz stellt sich die Frage, ob hier die 
latente Gefahr besteht, dass Feldversuche am Menschen 
gemacht werden, wie es in Amerika mit den Soldaten bei 
den Atomwaffenvorversuchen in Nevada geschehen war, 
denen nichts gesagt wurde, außer dass sie in einem 
Schützengraben stehen durften. Dabei wurden sie schwer 
geschädigt. Auch der Sand wurde hinterher versuchs­
weise auf eine Bühne geschüttet; so bezeichne ich das. 
Ich habe den Eindruck, dass hier die verbotenen Versu­
che am Menschen großflächig durchgeführt werden. Das 
ist ein Gesamtrisiko oder eine Gesamtgefahr, die zu be­
achten ich anmahne und die nicht leichtfertig in den Wind 
geschlagen werden darf. - Danke sehr. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Mit dem Einverständnis von Herrn Sage! und der Antrag­
stellerin, die ich eben schon aufgefordert hatte, zur Frage 
des Atomausstiegs Stellung zu nehmen, lassen Sie mich 
vielleicht kurz dazu etwas sagen: So abstrakt, wie Sie die 
Frage aufwerfen, kann ich sie auch nur relativ abstrakt 
beantworten. Natürlich ist die Frage einer Abgrenzung von 
Schadensvorsorge, Risikovorsorge, Restrisiko und Risi­
kominimierung eine der zentralen Fragen des Atomrechts. 
Der Verantwortung, dies unter Einbeziehung aller fachli­
chen und rechtlichen Gesichtspunkte abzugrenzen, stel­
len wir uns; das ist gar keine Frage. Nur, dies auf kon­
krete, in diesem Genehmigungsverfahren anstehende 
Gesichtspunkte herunterzubrechen, fällt mir mit Blick auf 
die so abstrakt gestellte Frage ohnehin schwer. Im der­
zeitigen Verfahrensstadium fällt es mir aber besonders 
schwer, weil wir uns ja zu zentralen Fragen, die das Pro­
blem der Abgrenzung von Schadensvorsorge, Risikovor­
sorge und Restrisiko aufwerfen, noch in der Erarbeitung 
der dazu erforderlichen gutacherlichen Stellungnahmen 
befinden. 

Dr. Biese {Einwender): 
Ist noch eine Ergänzungsfrage erlaubt? - Können Sie als 
Genehmigungsbehörde im Hinblick auf das Risiko eine 
Hürde nennen, die eine Genehmigung für Sie unmöglich 
machte? 

Verhandlungsleiter Franke: 
Eine fast identische Frage hat Frau Kirsch bereits gestellt. 
Ich beziehe mich daher auf die Frau Kirsch gegebene 
Antwort: Wir prüfen unter verantwortungsvoller Wahrneh­
mung gerade der Aufgabe, Schadensvorsorge, Risikovor­
sorge und Restrisiko abzugrenzen, die Genehmigungs­
voraussetzungen. Das ist unsere zentrale Aufgabe. Mit 
welchen Mitteln, unter Hinzuziehung welcher Gutachter 
und mit welchen methodischen Ansätzen wir dies tun 
werden, werden wir für die einzelnen Genehmigungsvor­
aussetzungen im Verlauf dieser Erörterung noch durch­
sprechen. Im Übrigen bitte ich um Verständnis, dass ich 
die so allgemein gestellte Frage auch so allgemein be­
antworte. 

Aus dem Augenwinkel habe ich eine Wortmeldung 
von Herrn Keller gesehen. - Ich bitte nur um Verständnis, 
dass wir auf die Versicherung von Herrn Biese, dass es 
nur eine Frage sei, jetzt die Beantwortung einer Frage von 
Herrn Sage! durch die Antragstellerio und das Ministerium 
unterbrochen haben. Daher stelle ich vor dem Hintergrund 
dieser Geschäftsordnungsproblematik die Frage, Herr 
Keller, ob Sie etwas zur Sache sagen wollen oder ob es 
Ihnen um die Geschäftsordnung geht. 

Keller {Einwender): 
Es geht konkret um Ihre Aussage. Herr Verhandlungslei­
ter Franke, Sie haben einen Erörterungstermin binnen 
14 Tagen angesetzt, angesichtsdessen wir als Einwender 
uns bemühen müssen, unsere Sachbeistände herbeizu­
bringen, was teilweise nicht gelingt, weil es so kurzfristig 
ist. Außerdem findet der Termin weit weg vom Ort des 
Geschehens statt, wo die Anlage steht. Das ist ebenfalls 
eine Behinderung. Habe ich Sie richtig verstanden, dass 
Sie einen Termin angesetzt haben, obwohl wesentliche 
Gutachten, die für den Termin relevant sind, überhaupt 
noch nicht vorliegen? Dies würde bedeuten, dass Sie 
einen weiteren nuklearen Blindflug gestartet haben. Erst 
genehmigen Ihre Behörde oder Ihre Vorgänger Atom­
kraftwerke, bei denen die Entsorgung nach wie vor unge­
klärt ist und hinsichtlich deren uns seit 40 Jahren das 
Märchen erzählt wird, die Entsorgung werde irgendwann 
gelöst, man sei am Suchen und am Forschen. Das ist die 
Reise nach Jerusalem, aber doch keine Lösung, mit Ver­
laub. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Herr Keller, lassen Sie mich darauf direkt antworten: Ihre 
Frage, ob wir diesen Erörterungstermin angesetzt haben, 
obwohl die wesentlichen, für die behördliche Entschei­
dungstindung erheblichen Gutachten noch nicht vorliegen, 
kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Genau dies ist 
der Zweck des Erörterungstermins; deshalb sind auch die 
Gutachter hier anwesend: um unter dem Eindruck Ihrer 
Einwendungen die gutacherliche Prüfung voranzutreiben. 
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ln der Summe des hieraus gewonnen Eindrucks muss die 
Behörde prüfen, ob die Genehmigungsvoraussetzungen 
vorliegen oder ob die Genehmigung versagt oder einge­
schränkt werden muss. Natürlich ist so der Entschei­
dungsablauf. - Vielen Dank. 

Jetzt gebe ich das Wort an die Antragstellerin. Ich rufe 
in Erinnerung, dass wir eigentlich dabei waren, die zweite 
Frage von Herrn Sage~l zu beantworten: Wie verhält sich 
das Änderungsvorhabl:ln der Ureneo zum Atomausstiegs­
gesetz? - Bitte sehr. 

Dr. Ohnemus (Antragstellerin): 
Ich denke, dass im Atomgesetz alles ausgesagt ist. Ich 
zitiere den § 7, in dem es um die Genehmigung von Anla­
gen geht: 

"Wer eine ortsfeste Anlage ... zur Bearbei­
tung . .. von Kernbrenn~toffen ... errichtet, 
oetreibt oder sonst innehat oder die Anlage 
oder ihren Betrieb wesentlich verändert, 
bedarf der GenE~hmigung." 

So weit, so gut. -Anschließend wird ausgeführt: 

.Für die Errichtung und den Betrieb von 
Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstof­
fen" 

- das sind Kernkraftwerke -

.zur gewerblich,en Erzeugung von Elektrizi­
tät und von Anlagen zur Aufarbeitung be­
strahlter Kernbrennstoffe werden keine Ge­
nehmigungen erteilt." 

ln diesem Verbotstatbestand des Atomgesetzes wird 
nur von Kernkraftwerken gesprochen. Eine Anlage wie die 
unsere, eine Urananreicherungsanlage, ist ausgenom­
men. Deswegen ist unser Vorhaben selbstverständlich 
genehmigungsfähig. 

Im Übrigen möchte ich auf das von Frau Kirsch vorhin 
Gesagte zurückkomm1en: Man kann die Urananreiche­
rungsanlage in der Tat nicht mit einem Kernkraftwerk 
vergleichen. Wir haben weniger als ein Tausendstel des 
radioakti:ven Inventars eines Kernkraftwerkes. - Danke. 

VerhancUungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Ohnemus. - Ich führe ergänzend aus, 
dass die Frage, wie sich das Erweiterungsvorhaben für 
die Urarianreicherungsanlage zum Atomausstiegsgesetz 
verhält, natürlich auch für die Genehmigungsbehörde eine 
zentrale rechtliche Frage war. Wegen ihrer grundsätzli­
chen Bedeutung hat sich die Genehmigungsbehörde in 
dieser Frage ihrerseits; von Herrn Professor Kühne, Di­
rektor des Instituts für deutsches und internationales 
Berg- und Energierecht an der Technischen Universität 
Clausthai-Zellerfeld, rechtsgutacherlich beraten lassen. 
Ich bitte IHerrn Professor Kühne, die Ergebnisse des Gut­
achtens kurz zusammenzufassen. 

Prof. Dr. Kühne (TU Clausthai-Zellerfeld): 
Vielen Dank, Herr Franke. - Ich habe mich in einem 
Rechtsgutachten zu den Auswirkungen der Änderung der 
Zweckbestimmung des Atomgesetzes in § 1 auf den An­
trag auf Erteilung einer Veränderungsgenehmigung für die 
Urananreicherungsanlage Gronau geäußert. Zusätzlich zu 
dem Text, der eben vom Vertreter des Antragstellers 
verlesen worden ist, rufe ich eine weitere wichtige Vor­
schrift in Erinnerung, nämlich die Zweckbestimmung. ln 
§ 1 Nr. 1 heißt es: 

"Zweck dieses Gesetzes ist, 

... die Nutzung der Kernenergie zur gewerb­
lichen Erzeugung von Elektrizität geordnet 
zu beenden und bis zum Zeitpunkt der Be­
endigung den geordneten Betrieb sicherzu­
stellen ... " 

Auf der Basis dieser beiden Vorschriften habe ich in 
dem Gutachten zu zwei Fragen Stellung genommen, 
nämlich zur ersten Frage, die eben schon von der Antrag­
stellerin behandelt worden ist: Handelt es sich bei der 
Urananreicherungsanlage um eine Anlage, die unter das 
Verbot der Neuerrichtung in § 7 Abs. 1 Satz 2 fällt? Ich bin 
zu dem Ergebnis gekommen, dass dies nicht der Fall ist; 
denn es handelt sich nicht um eine Anlage zur Spaltung 
von Kernbrennstoffen, sondern um eine Anlage zur Er­
zeugung von Kernbrennstoffen. Dies nicht in den Tatbe­
stand des Neuerrichtungsverbots aufgenommen zu haben 
ist eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers, die zu 
respektieren ist. Es ist auch umso klarer, dass es eine 
bewusste Entscheidung des Gesetzgebers ist, als in frü­
heren Entwürfen, dem hessischen Entwurf von 1998 und 
dem Hunderttageentwurf nach der Bildung der Bundesre­
gierung 1998, die Urananreicherungsanlagen enthalten 
waren. Die Herauslassung gerade solcher Anlagen ist als 
bewusste Entscheidung des Gesetzgebers zu werten, sie 
nicht in das Verbot hineinzunehmen. 

Nun könnte man natürlich theoretisch sagen, man 
könne durch Auslegung dieses Verbot auch auf solche 
Anlagen erstrecken. Nur ist so etwas aus rechtsstaatli­
ehen Gründen nicht zulässig, denn bei einem solchen 
Verbotstatbestand handelt es sich um einen Eingriff in die 
Berufsfreiheit des jeweils in Betracht kommenden Setrei­
bers mit der Folge, dass es hierfür eine ausdrückliche 
gesetzliche Grundlage geben muss. Daher kommt eine 
solche analoge oder entsprechende Rechtsanwendung 
nicht in Betracht. - So viel zur ersten Frage. 

Zur zweiten Frage, nämlich dem Entscheidungsspiel­
raum, der der Behörde bei der Entscheidung über den 
Antrag nach § 7 Abs. 1 - wohlgemerkt, unter dem Ge­
sichtspunkt nur des Atomausstiegs - verbleibt, ist Folgen­
des zu sagen: Nach der Rechtsprechung insbesondere 
des Bundesverfassungsgerichts hat der Antragsteller in 
Verfahren nach § 7 - das wurde eben schon erwähnt -
keinen Rechtsanspruch auf Genehmigungserteilung, auch 
wenn er die in § 7 Abs. 2 des Atomgesetzes unter den 
Nummern 1 bis 6 genannten Genehmigungsvorausset­
zungen erfüllt. Der Behörde steht vielmehr ein Versa­
gungsermessen zu. 
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Das Bundesverfassungsgericht hat diese für Geneh­
migungstatbestände im Übrigen sehr ungewöhnliche Re­
gelung - sonstige Gesetze geben einen Rechtsanspruch; 
ich erwähne nur das Bundes-Immissionsschutzgesetz­
mit der möglicherweise noch unzureichenden Gefahren­
erkenntnis begründet. Diese Erwägung bezieht sich nun 
in der Tat auf den Schutzzweck des § 1 Nr. 2 AtG und 
zeigt, dass solche Zweckbestimmungen natürlich Bedeu­
tung für die Auslegung der einzelnen Bestimmungen des 
jeweils zugehörigen Gesetzes haben. 

Wie steht es nun in diesem Zusammenhang mit dem 
Beendigungszweck des § 1 Nr. 1? Hier zeigt sich eine 
ganz entscheidende Besonderheit gegenüber sonstigen 
gesetzgeberischen Entscheidungen: Diese gesetzliche 
Regelung der Zweckbestimmung ist wortwörtlich in An­
lage 5 der Konsensvereinbarung zwischen den Betreibern 
der Kernkraftwerke und der Bundesregierung vom 14. Ju­
ni 2000 vorgeformt worden. Hier haben wir also eine Situ­
ation, bei der durch Vereinbarung ein künftiger Geset­
zestext bereits vorgeformt worden ist. Diese Konsensver­
einbarung ist in ihrer Struktur ein ausgehandelter Kom­
promiss mit Geben und Nehmen auf beiden Seiten. Diese 
Technik des Gebens und Nehmens spiegelt sich eben 
auch in der Zweckbestimmung wider, wo sich auf der 
einen Seite der Beendigungszweck und auf der anderen 
Seite der Sicherstellungszweck findet. Seide stehen in 
einem untrennbaren Zusammenhang. 

Dies zeigt, dass man den Beendigungszweck nicht 
aus der einseitigen Perspektive des Gesetzgebers erklä­
ren darf, was er sich seinerseits vielleicht unabhängig von 
dem anderen vorgestellt hat. Der Sinn des Beendigungs­
zweckes liegt wegen dieser Begrenzung durch den Si­
cherstellungszweck darin, dass er nur innerhalb des Be­
reichs der Konsensvereinbarung, so weit sie gegenständ­
lich reicht, überhaupt wirken kann. Es verbietet sich daher 
nach meiner Auffassung, den Anwendungsbereich des 
Beendigungszweckes über den Gegenstand der Kon­
sensvereinbarung hinaus zur Geltung zu bringen. Das 
heißt, es verbietet sich, im Zusammenhang mit einem 
Versagungsermessen im Rahmen des § 7, bezogen auf 
die Urananreicherungsanlage, diesen Beendigungszweck 
als Legitimation zu verwenden, die Genehmigung zu 
versagen. - Ich bedanke mich vielmals. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Professor Kühne. - Mit Blick auf Herrn 
Sagel, der sich erwartungsgemäß zu Wort meldet, stelle 
ich nur kurz klar, dass wir bei der Frage, wie sich das 
Erweiterungsvorhaben zum Atomausstieg verhält, natür­
lich die Entscheidungsebene der politischen Ebene und 
die des Gesetzesvollzugs streng auseinander halten 
müssen. Sie folgen verschiedenen Maßstäben. Aber klar 
ist, dass es hier um die Entscheidungsebene des Geset­
zesvollzugs im Einzelfall geht, die sich an rechtlichen 
Maßstäben orientiert. Die Schaffung und Verabschiedung 
des Atomausstiegsgesetzes war natürlich auf der politi­
schen Entscheidungsebene angesiedelt. Ich erwähne, 
dass auf dieser auch an politischen Maßstäben orientier­
ten Entscheidungsebene das Land Nordrhein-Westfalen 

dort, wo die Länder mitgestaltend an der Gesetzgebung 
beteiligt sind, nämlich im Bundesrat, die Atomausstiegs­
gesetzgebung in allen Stadien unterstützt hat. 

Nachdem aber die politische Willensbildung über das 
Atomausstiegsgesetz abgeschlossen ist, stellt sich nun­
mehr in diesem Genehmigungsverfahren die an rechtli­
chen Maßstäben orientierte Frage, wie es bezogen auf die 
Urananreicherungsanlage im Einzelfall anzuwenden ist. -
Bitte sehr, Herr Sage I. 

Sagel {Einwender): 
Ich fand es natürlich sehr interessant, was Sie dort aus­
geführt haben. Ich hatte meine Position dazu gerade 
deutlich gemacht. Deswegen will ich das jetzt nicht im 
Detail vertiefen, zumal dies eine Angelegenheit ist, die 
letztlich nur Gerichte entscheiden können. 

Ich möchte aber noch Folgendes anmerken: Wenn 
hier auf die Konsensvereinbarung Bezug genommen wird, 
dann muss man in diesem Zusammenhang darauf hin­
weisen, dass sie natürlich keinen Gesetzescharakter hat; 
es ist eine freiwillige Vereinbarung. Man kann dies natür­
lich interpretieren, wie man will. Es gibt zwar diese Kon­
sensvereinbarung, aber sie hat eben nicht den Gesetzes­
charakter, den die Novellierung des Atomgesetzes hat. 
Dort ist die Urananreicherungsanlage nicht erwähnt. Das 
heißt, dass sie letztlich nicht ausgeschlossen ist. Das ist 
meine Interpretation. Man kann dazu auch eine andere 
Auffassung vertreten; das weiß ich. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Sagel. - Lassen Sie mich dazu ausfüh­
ren, dass wir natürlich auch in den Rechtsfragen noch 
nicht am Ende unserer Entscheidungstindung sind, wir 
uns aber in dieser Weichen stellenden Frage jedenfalls 
vergewissern wollten, dass der Erweiterungsantrag unter 
dem Gesichtspunkt des Atomausstiegs nicht offensichtlich 
nicht bescheidungsfähig ist, weil er zwingend in das 
Atomausstiegsgebot einzubeziehen ist. Dieses Ergebnis 
haben wir den rechtsgutacherlichen Ausführungen von 
Herrn Professor Kühne entnommen. 

Zur Geschäftsordnung bemerke ich jetzt von mir aus, 
dass wir den für die Kaffeepause vorgesehenen Zeitpunkt 
schon etwas überschritten haben. Ich weiß und habe 
notiert, dass sich der Herr im hinteren Teil des Saales, 
eine Dame im von mir aus gesehen linken Teil des Saales 
und Frau Kirsch gemeldet haben. Eine weitere Wortmel­
dung sehe ich dort. - Ich schlage vor, dass wir jetzt zu­
nächst eine Kaffeepause von etwa 20 Minuten Dauer 
machen und danach mit diesen Wortmeldungen fortfah­
ren. Ich unterbreche die Erörterung bis 16.20 Uhr. 

{Unterbrechung von 16.00 bis 16.23 Uhr) 

Meine Damen und Herren, wir setzen die Erörterung 
fort. Nach meiner Wortmeldeliste ist zunächst der Herr 
hinten im Saal mit seiner Wortmeldung an der Reihe. 

Löhring (Einwender): 
Ich bin jetzt seit zwei Stunden zum ersten Mal wieder an 
der Reihe. Trotzdem habe ich - seien Sie mir nicht böse -

1- 38 Erörterungstermin zum Endausbau der Urananreicherungsanlage Gronau - 08.07.2003 



ein paa~ Rückfragen zu dem, was ich vorhin gesagt hatte. 
Zunächst möchte ich aber etwas zu der Veranstaltung 
hier sagen. Ich habe draußen einige Gespräche mitbe­
kommen. Dort ist des Öfteren gesagt worden, dass diese 
Erörterung eine ziemliche Farce sei; dies kennt man ja 
auch von anderen Erörterungsterminen. Ich will das jetzt 
so nicht behaupten. Aber eine Nachfrage habe ich schon: 
Hat es jemals in atomnachtliehen Genehmigungsverfahren 
nach Erprterungsterminen eine Versagung der Genehmi­
gung einer Anlage oder der Erweiterung einer Anlage 
gegeben? Wann war das einmal der Fall? Das würde 
mich als Erstes sehr interessieren. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Diese Frage gebe ich an den Vertreter des Bundesum­
weltministeriums weiter, da ich Ihnen die Frage, ob in der 
gesamten Bundesrepublik Genehmigungen nach Durch­
führung :eines Erörterungstermins versagt worden sind, 
naturgemäß nicht beantworten kann. - Herr Fischer, hier 
ist die Frage gestellt worden, ob nach Durchführung eines 
Erörterungstermins in einem atomrechtlichen Genehmi­
gungsve'rfahren der Fall eingetreten ist, dass eine Ge­
nehmigung versagt worden ist. Bitte sehr, Herr Fischer. 

Fischer '(BMU): 
Auf die Frage bin ich, ehrlich gesagt, nicht vorbereitet. Ich 
grabe in meinem Gedächtnis. Ich kann mich aus den 
letzten 1'5 Jahren an keinen Fall erinnern. Aber ich mag 
auch das Gegenteil nicht beschwören. Ich erinnere mich 
an keinein Fall; ich wäre mir relativ sicher, dass ich mich 
daran erinnern würde. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dimk, Herr Fischer. - Herr Löhring, bitte. 

Löhring I(Einwender): 
Ich sage noch einmal: Ich behaupte nicht, dass das hier 
eine Farbe ist. - Zurück zu zwei Fragen, die ich vorhin 
gestellt hatte und die nicht beantwortet worden sind; ich 
wiederhdle sie, weil ich beide für sehr wichtig halte. Ein­
mal geht es um das Joint Gommittee, um die Kontrolle der 
Abnehmer von angereichertem Uran. Ist es wirklich so­
ich weiß das einfach nicht genau; ich habe das irgendwo 
gelesen, glaube aber nicht alles, was ich lese-, dass 
Altkundenländer überhaupt nicht mehr kontrolliert und 
überprüft werden? 

Die zweite Frage, die ich ebenfalls schon gestellt 
hatte: Ist es richtig, dass Abnehmer zwar die Verwendung 
zu friedlichen Zwecken garantieren müssen, aber nicht 
zwingend einen Einsatzreaktor nennen müssen? Zur 
Erklärung meiner Frage weise ich darauf hin, dass Ab­
nehmerstaaten - es gibt ja viele, die das Uran aus Gronau 
und Almelo abnehmen- zum Teil den Einsatz von Atom­
waffen durchaus als friedliebend darstellen, wenn es 
ihnen passt. Garantieren kann man die Verwendung zu 
friedlichen Zwecken immer. 

Das sind die beiden Fragen von vorhin. Ich weiß nicht, 
ob sie jetzt direkt beantwortet werden sollen. Anderenfalls 

würde ich meine anderen Fragen auch noch stellen, an­
knüpfend an das, was aus Nordhorn an Bedenken kam. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Dann gebe ich zunächst diese beiden Fragen an Herrn 
Dr. Remagen und an den Antragsteller weiter. Ich glaube, 
in diesem Fall ist es richtig, die übliche Reihenfolge aus­
zutauschen und zunächst Herrn Dr. Remagen um einige 
einleitende Erläuterungen zu bitten. - Bitte sehr. 

Dr. Remagen (BMWA): 
Wie ich vorhin schon sagte, sind auch Exporte Gegen­
stand der Diskussionen im Gemeinsamen Ausschuss, 
dem Joint Gommittee, der drei Regierungen, wobei aber 
Exporte in unsere befreundeten Länder, zum Beispiel in 
die anderen EU-Länder, kein Thema sind. Es geht dabei 
um die so genannten kritischen Länder. Man muss auch 
bedenken, dass das angereicherte Uranhexafluorid in die 
Brennelementfabrik oder in die Konversionsanlage gelie­
fert und dort zu Brennelementen verarbeitet wird. Den 
Nachweis zu erbringen, in welchen Reaktor jeder einzelne 
Zylinder geht, ist in diesen Ländern nicht nötig. Über Län­
der, hinsichtlich derer Diskussionsbedarf besteht, wird im 
Gemeinsamen Ausschuss diskutiert. Es muss dann eine 
Erklärung zur Verwendung zu friedlichen Zwecken gege­
ben werden. Selbst wenn es ein Kernwaffenstaat ist, geht 
man davon aus, dass er bereits über das für Kernwaffen 
geeignete Material verfügt und nicht noch das teuer er­
worbene niedrig angereicherte Uran aus den Ureneo­
Anlagen noch einmal höher anreichert. Er würde sich 
damit in zukünftige Lieferschwierigkeiten begeben. Er hat 
ja schon das, was ihm unterstellt wird, dass er es wolle. 
Trotzdem ist das Joint Garnmittee in diesen Fällen sehr 
kritisch. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Remagen. - Möchte der Antragsteller 
dazu noch ergänzende Ausführungen machen? - Bitte 
sehr, Herr Ohnemus. 

Dr. Ohnemus (Antragstellerin): 
Dr. Remagen hat alles gesagt, was gesagt werden muss. 
Ich möchte nur eines noch einmal herausstellen: Wenn 
neue Länder mit uns Lieferverträge abschließen wollen, 
dann wird dies vom Joint Garnmittee ausdrücklich geprüft. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Ohnemus. - Bitte sehr, Herr Löhring. 

Löhring (Einwender): 
Ich knüpfe an das an, was an Bedenken hinsichtlich der 
Transporte aus Nordhorn gekommen ist. Dazu habe ich 
konkrete Fragen: Erstens. Ist es richtig, dass die Wände 
der Uranbehälter nur 1 ,6 cm dick sind? Zweitens. Ist es 
richtig, dass sie ein Feuer von aoo•G nur bis zu 25 Minu­
ten aushalten? Ich meine, dass vorhin gesagt worden ist, 
bis zu 30 Minuten. Drittens. Meine entscheidende Frage: 
Ist dies bei Flugzeugabstürzen auf das Lager oder bei 
schweren Transportunfällen wirklich ausreichend? 
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Zu den Transporten möchte ich noch ein paar Fragen 
und Anmerkungen anschließen. Es ist ja bekannt, dass -
ich hoffe, ich stelle es richtig dar; ich habe es in der 
Presse jedenfalls so gelesen - Ende Mai in Richtung 
Almelo ein Transportunfall in den Niederlanden passiert 
ist und dass in Holland Angst und Sorge entstanden sind. 
Ich glaube, es waren 16 Waggons mit 800 t Uranhexafluo­
rid, die nach Rotterdam gingen. Es war ein Auffahrunfall. 
Mich würde interessieren, wie man mit der holländischen 
Bevölkerung und, wenn es in Deutschland passiert, natür­
lich auch mit der deutschen Bevölkerung umginge. Wenn 
es ein Auffahrunfall ist, dann ist es nicht so schlimm wie 
ein Frontalunfall; das kennt man auch vom Straßenver­
kehr. Ich stelle mir die Frage, ob die UF6-Fässer auch im 
Falle eines knallharten Frontalunfalls immer noch unbe­
schädigt wären. 

Eine andere Anmerkung: ln den Antragsunterlagen 
steht wörtlich, dass dann, wenn es einen Transportunfall 
gäbe - Konjunktiv! -, ein grauweißer Nebel aufsteige, der 
aber gut sichtbar sei, eine Flusssäurewolke, und man 
geschlossene Räume aufsuchen solle. Wie kann man 
diese Giftwolke von einem normalen Nebel, der ja in die­
sen Breiten durchaus oft auftritt, unterscheiden? Welche 
geschlossenen Räume sind aufzusuchen? Zählen dazu 
auch die Kleingartenhäuschen, die in der Nähe der An­
lage in Gronau stehen? Wie kann man in kürzester Zeit 
alle Leute, auch Kinder, in Gronau und Umgebung - dort 
wohnen eine ganze Menge Leute-, aber auch anderswo 
in geschlossene Räume bringen? Ich denke, dazu gibt es 
von irgendeiner Behörde ein Szenario. 

Soweit ich mich erkundigt habe, sollen die Auswirkun­
gen saurer Geschmack und stechender Geruch sein; bei 
Flusssäureunfällen sind oft aber schon schwere Verät­
zungen eingetreten, sobald man diese Auswirkungen 
wahrnimmt. Wenn es ein Szenario gibt, müssten Sie 
sagen können, was dort konkret zu tun ist. Soll man mit 
Wasser gurgeln oder wie soll das laufen? Ich möchte dies 
wissen. Dem schließt sich die Frage an: Wenn ich zum 
Arzt muss, wie soll ich das tun, wenn ich in einem ge­
schlossenen Raum bin? - So viel zu den Transporten. 

Weil es auch mit Transporten und den Exportunsi­
cherheiten, von denen wir schon sprachen, zu tun hat, 
könnte ich noch einen anderen Stoff, das Uranoxid, an­
sprechen. Es wird zum Teil über Rotterdam in russische 
Anreicherungsanlagen gebracht. Da stellt sich mir poli­
tisch die Frage, wie man die von deutscher Seite immer 
wieder als sehr unsicher dargestellten Atomanlagen via 
Ureneo auch noch so fördern kann und wie das Ganze zu 
dem avisierten so genannten Atomausstieg passt. Ich 
weiß zwar nicht, ob das gesamte Uranoxid - auf Dauer 
sind es 60 000 t - hier in Gronau gelagert werden soll und 
ob es überhaupt keine Transporte mehr nach Russland 
geben soll. Immerhin wissen Sie, dass momentan in der 
Welt immer wieder Kriege ausbrechen- mittlerweile 
haben wir ja wieder genug Kriege - und dass in diesen 
Kriegen das abgereicherte Uran gerne gebraucht wird: Im 
Kosovokrieg wurde es gegen Serbien eingesetzt, im Irak­
krieg ist es auch wieder eingesetzt worden usw. Wie wird 
der Verbleib zum Beispiel in Russland kontrolliert? Oder 

interessiert es dann niemanden mehr, was damit ge­
schieht? Später heißt es dann, das habe man nicht ge­
wollt. - Das dazu. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Löhring. Sie haben jetzt ein ganzes 
Bündel von Fragen geschnürt, die teilweise eindeutig 
späteren Punkten der Themengliederung dieses Termins 
zuzuordnen sind. Das gilt insbesondere für die von Ihnen 
zuletzt angesprochenen Fragen, die in den weiteren Zu­
sammenhang der Entsorgung und Verwertung gehören. 
Ihre Fragen nach den Behältereigenschaften - Sie haben 
unter anderem ausdrücklich nach dem Verhalten der 
Behälter im Falle eines Flugzeugabsturzes gefragt- sind 
nicht den Themen zuzuordnen, die wir als übergeordnete 
Themen zusammengefasst haben. Ich muss dies in Erin­
nerung rufen, weil etwa zur Frage eines Flugzeugabstur­
zes derzeit die Sachverständigen nicht zur Verfügung 
stehen, die dafür im atomrechtlichen Erörterungstermin 
unentbehrlich sind. 

Ich weise nochmals darauf hin, dass wir in Überein­
stimmung mit der atomrechtlichen Bundesaufsicht schon 
deutlich gemacht haben, dass die Fragen des Transports 
nur in sehr begrenztem Umfang in das Prüfungsspektrum 
dieses Genehmigungsverfahrens gehören. Nachdem Sie 
aber konkrete Vorfälle erwähnt haben, von denen wir in 
den letzten Wochen und Monaten in der Zeitung gelesen 
haben, frage ich die Antragstellerin, ob sie zu den Trans­
portfragen und insbesondere zu den diskutierten Vorfällen 
der letzten Wochen und Monate etwas sagen möchte. 
Außerdem wende ich mich an die Gutachterseite und 
frage, ob derzeit etwas zu den aufgeworfenen Behälter­
fragen gesagt werden kann. Ich bitte aber darum, dies nur 
ganz kurz zu machen, weil jetzt die Behälterfrage nur im 
Zusammenhang mit Transporten angesprochen ist. Ich 
wiederhole: Die Transportvorgänge sind grundsätzlich 
nicht Gegenstand der Prüfung in diesem Genehmigungs­
verfahren. Herr Fischer hat schon ausgeführt, dass es da­
für ein arbeitsteiliges Genehmigungs- und Aufsichtsre­
gime gibt, für Feed und Products nach Atomrecht und für 
andere Stoffe nach Gefahrgutrecht - Aber zunächst der 
Antragsteller. Bitte sehr. 

Dr. Ohnemus (Antragstellerin): 
Es wurden in der Tat sehr viele Fragen gestellt. Am An­
fang standen zwei kleine Fragen, die ich sehr schnell 
beantworten kann. 

Erstens war die Frage gestellt worden, ob die Behälter 
nur 16 mm Wandstärke hätten. Sie haben 16 mm Wand­
stärke, aber das ist relativ viel. Man muss bedenken, dass 
sich in diesen Behältern UFs im Unterdruck befindet. Des 
Weiteren sind die Behälter bei einem Prüfdruck von 
28 bar geprüft. 

Zweitens wurde gefragt, ob es stimme, dass die Be­
hälter ein Feuer von soooc 25 Minuten standhielten. Das 
ist so. 

Drittens wurde der Transportunfall angesprochen; da­
bei wurden zwei Dinge vermischt. Der Einwender sprach 
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von einem Unfall bei einem Transport mit 16 Waggons. 
Wir hatten in diesem Zeitraum einen Tails-Transport nach 
Rotterdam mit der Eisenbahn; das waren mehrere Wag­
gons. Darüber war auch in der niederländischen Presse 
zu lesen. Der Transportunfall, den der Einwender vermut­
lich meinte, ereignete sich auf der Autobahn A 1; es 
handelte sich um einen LKW, der einen Feed-Behälter 
transportierte. Er ist auf einen anderen LKW aufgefahren, 
der Pa~affin transportierte. Das Führerhaus war einiger­
maßen ~zerstört; der Fahrer war aber nur sehr leicht ver­
letzt. Di1e Einsatzkräfte waren sehr schnell vor Ort; auch 
Mitarbeiter der Ureneo aus Almelo waren sehr schnell an 
Ort unq Stelle gewesen. Die Gefahr, dass der Behälter 
irgendw1ie hätte beschädigt werden können, bestand nicht. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen !Dank, Herr Ohnemus. - Ich frage die Vertreter des 
Technischen Überwachungs-Vereins, ob kurz etwas zu 
den Behälterfragen ausgeführt werden kann. 

Dr. Hesel (TÜV-Arge KTW): 
Ich gebe die Frage an Dr. Brock weiter. 

Dr. Brock (TÜV-Arge IKTW): 
Was Herr Ohnemus zu den Behältern ausgeführt hat, 
kann ich nur bestätigen. Die Behälter haben 16 mm 
Wandstärke und werden mit 28 bar geprüft. Sie halten 
einem Feuer von circa 25 Minuten stand. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Qank, Herr Brock. - Ich gebe jetzt das Wort der 
Dame links im Saal. - Herr Keller, Sie kommen dann auf 
die Redmerliste. 

Thiesing (Kreis Grafschaft Bentheim): 
Ich vertrete hier die Regionalplanung und die Wirt­
schaftsf0rderung des Kreises. Ich erhebe Bedenken ge­
gen dal;i Vorhaben im Hinblick darauf, dass wir eine 
Imageschädigung für unseren Landkreis befürchten, ge­
rade für den südlichen Teil und die Stadt Bad Bentheim. 
Für diese Stadt mit ihrem Kurgebiet ist die Erholungsfunk­
tion von großer Bedeutung. Die Stadt ist auch im regio­
nalen Raumordnungsprogramm als Standort mit der be­
sonderen Entwicklun~Jsaufgabe Fremdenverkehr und 
Erholung ausgewiesen. Wir befürchten gerade in dieser 
Hinsicht eine lmageverschlechterung, aber auch im Hin­
blick auf den Wirtschaftsstandort, weil die weichen Stand­
ortfaktoren negativ beeinträchtigt würden. - Danke schön. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Qank flir Ihre Ausführungen. - Als Nächster hat 
sich die Dame rechts gemeldet. - Bitte sehr. 

Rinsky (Einwenderin): 
Ich komme aus Bremen. Sie haben es gerade noch ein­
mal abgelehnt, die Transporte in dieses Erörterungsver­
fahren und Genehmigungsverfahren einzubeziehen. Ich 
halte dies für völlig unvertretbar, weil durch diese Trans­
porte jetzt schon die Bevölkerung von Bremen, Bremer­
haven urild Hamburg, über deren Häfen UFs ganz massiv 

verschifft wird - Bremerhaven und Harnburg sind die 
beiden Häfen, über die das Zeug verschifft wird -, in ihrer 
Gesundheit gefährdet werden. Wenn diese Transporte 
zunehmen, wird unsere Gesundheit noch mehr gefährdet. 

Lassen Sie mich dies näher ausführen: Über Bremer­
haven wird alles an radioaktivem Material verschifft, was 
teuer, gefährlich und gut ist. Es gibt nicht sehr oft, aber ab 
und zu Plutonium in reiner Form, abgebrannte Brennele­
mente von den Forschungsreaktoren, die zur Wiederauf­
arbeitung nach Dounreay oder jetzt in die USA transpor­
tiert werden, und Uranhexafluorid, das oft aus Gronau 
kommt. ln Bremen hat es seit Tschernobyl immer wieder 
Initiativen aus der Bevölkerung gegeben, die bremischen 
Häfen für radioaktive Transporte zu sperren. Wir konnten 
uns damit beim Bremer Senat bisher leider nicht durch­
setzen, weil Bremen Sorge um die Reputation seines 
Universalhafens hat und die Häfen auch für all jenes 
gefährliche Zeug offen halten will, das die Bevölkerung 
nicht haben möchte. 

Ende der 90er-Jahre gab es einen Bürgerantrag, der 
durch die Beiräte aller Stadtteile ging, die an der Trans­
portstrecke liegen. Alle zwölf Stadtteilbeiräte, die von den 
Transporten tangiert sind, haben sich gegen diese Trans­
porte ausgesprochen. Die bremische Bevölkerung möchte 
diese radioaktiven Transporte durch Bremen nicht mehr 
haben. Der Häfensenator von Bremen hat- das war auch 
Ende der 90er-Jahre - aufgrund dieser Situation ein 
Gutachten zur Sicherheit von radioaktiven Transporten 
über die bremischen Häfen in Auftrag gegeben. Dieses 
Gutachten haben Professor Noack und Dr. Kirchner von 
der Bremer Universität erstellt. Sie sind in diesem Gut­
achten, in dem die Handhabung in den Häfen und die 
Transportwege zu und von den Häfen betrachtet wurden, 
zu folgendem Ergebnis gekommen: 

.Uranhexafluorid stellt wegen seines ag­
gressiven chemischen Verhaltens- Freiset­
zung von Flusssäure im Brandfall - neben 
abgebrannten Brennelementen das höchste 
Unfallrisiko (für die bremischen Häfen) dar." 

Das ist das eine Zitat. - Weiter heißt es für den Fall eines 
Unfalls: 

.Radioaktive Freisetzungen sind zu erwar­
ten nach Unfällen mit länger andauernden 
Bränden .. ." 

Beispielsweise sind im Zusammenhang mit einem Unfall, 
an dem ein Tanklastzug beteiligt ist, sehr wohl Brände 
möglich, die länger als eine halbe Stunde andauern und 
eine höhere Temperatur als 800"C erreichen, wofür die 
Transport-BU-Behälter nicht mehr ausgelegt sind. 

Als Konsequenz ist in diesem Gutachten zu lesen: 

"Je nach Witterungsbedingungen können 
im Umkreis von bis zu 600 m tödliche Kon­
zentrationen von Fluorverbindungen auf­
treten, deren Freisetzung einige Stunden 
andauert." 
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Die stadtbremischen Häfen sind seit diesem Gutach­
ten für radioaktive Transporte gesperrt. Aber die Häfen 
von Bremerhaven und Harnburg liegen in dicht besiedel­
tem Stadtgebiet. Das heißt, diese LKWs mit Uranhexaflu­
orid - es wird nicht mehr mit dem Zug dorthin transportiert 
bzw. abtransportiert, sondern mit LKWs auf der Straße­
müssen dicht besiedeltes Gebiet durchfahren; eine an­
dere Möglichkeit gibt es nicht. Noch einmal ein Zitat aus 
dem genannten Gutachten: 

"ln dem gesamten Streckenbereich durch 
den Ortsteil Speclkenbüttel" 

- in Bremerhaven -

"ist ein auch nur minimaler Schutz der Be­
völkerung vor den Folgen eines Unfalls mit 
Freisatzung von Radioaktivität durch Maß­
nahmen des Katastrophenschutzes nicht 
gewährleistbar." 

Schon jetzt ist das UFs, das hier verarbeitet wird, zu 
zwei Dritteln für den Export gedacht. Wenn diese Anlage 
noch einmal wesentlich erweitert werden sollte, würde 
auch die Zahl der UFs-Transporte durch Bremen, Bremer­
haven und Harnburg deutlich zunehmen. Ich möchte wis­
sen, inwieweit Sie es verantworten können, die Gesund­
heit der bremischen und der Hamburger Bevölkerung 
gegen deren erklärten Willen noch stärker als bisher zu 
gefährden. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank. - Ich richte die Frage an das Bundesministe­
rium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, ob 
es davon ausgeht, dass das nachgeordnete Bundesamt 
für Strahlenschutz die von der Einwendenn aufgezeigten 
Gesichtspunkte im Verfahren nach § 4 AtG berücksichtigt 
hat. - Bitte sehr, Herr Fischer. 

Fischer {BMU): 
Ich gehe in der Tat davon aus, dass diese Einwände in 
den Genehmigungsverfahren nach § 4 berücksichtigt 
werden. Sie werden nicht nur für die Städte Bremen und 
Hamburg, sondern im Hinblick auf die Transportwege 
auch für andere Städte immer wieder vorgetragen. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Fischer. - Herr Keller, Sie haben einen 
Geschäftsordnungsantrag. Bitte sehr. 

Keller {Einwender): 
Eine Zusatzfrage zu Herrn Fischer: Sie haben die Formu­
lierung gewählt "Ich gehe ... davon aus". Das ist juristisch 
sehr unverbindlich. Können Sie bitte die Formulierung .Ich 
kann zu 100 % zusichern" wählen, sofern sie zutrifft? 

Verhandlungsleiter Franke: 
Herr Keller, bevor ich Herrn Fischer das Wort erteile, 
erlauben Sie mir, ohne eine Schärfe in diese Diskussion 
bringen zu wollen, den Hinweis: Wer sich zu einem Ge­
schäftsordnungsantrag meldet. muss eigentlich auch 
einen Geschäftsordnungsantrag stellen. Ansonsten habe 

ich im Interesse der Gleichbehandlung aller Einwender 
die herzliche Bitte, sich dann der Pflicht zu unterwerfen, 
sich in die Reihe der Wortmeldungen einzuordnen. Nach­
dem ich dies klargestellt habe, hat Herr Fischer Gelegen­
heit, seine Maßstäbe zu präzisieren. - Bitte sehr, Herr 
Fischer. 

Fischer {BMU): 
Ich kann Ihnen insoweit entgegenkommen, als ich sage, 
dass nach Auffassung des BMU das BfS bei der Prüfung 
der Genehmigungsvoraussetzungen nach Recht und 
Gesetz vorgegangen ist und vom BfS erteilte Genehmi­
gungen nach § 4 dann, wenn sie gerichtlicher Prüfung 
unterlegen waren, als rechtmäßig erachtet wurden. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Fischer. - Frau Rinsky, Sie haben noch 
eine ergänzende Frage. Bitte sehr. 

Rinsky {Einwenderin): 
Eine Nachfrage: Ich kann mir das nicht vorstellen. Was 
heißt denn das für den Katastrophenschutz, von dem 
Professor Noack und Herr Dr. Kirchner sagen, er sei in 
dicht besiedelten Gebieten nicht gewährleistbar? Wie 
berücksichtigen Sie das denn? 

Verhandlungsleiter Franke: 
Herr Fischer, bitte sehr. 

Fischer {BMU): 
Bei den Genehmigungsverfahren nach § 4 werden ge­
nauso wie bei allen anderen Genehmigungsverfahren die 
Träger öffentlicher Belange gehört. Hierzu gehört selbst­
verständlich auch, dass die lnnenbehörden, die für den 
Katastrophenschutz in den Ländern zuständig sind - ich 
erinnere daran, dass Katastrophenschutz keine Bundes­
angelegenheit, sondern Angelegenheit der Länder ist-, 
entsprechend befragt werden. Wenn vonseiten der für 
den Katastrophenschutz zuständigen Behörden solche 
Erkenntnisse in das Genehmigungsverfahren eingebracht 
werden, dann hat das für dieses Verfahren Konsequen­
zen. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Fischer. - Als nächste Wortmeldung 
habe ich die von Frau Kirsch. - Bitte sehr. 

Kirsch {Einwenderin): 
Vielen Dank. - Dankenswerterweise hat Herr Sagel die 
Frage des Versagensermessens aufgeworfen. Herr Pro­
fessor Kühne hat dazu sehr interessante und aufschluss­
reiche Ausführungen dergestalt gemacht, dass ich mich in 
meiner Kritik am Genehmigungsverfahren und in den 
Behauptungen, die ich aufgestellt habe, eigentlich be­
stärkt fühle. Es ist etwas schwierig, das, was Herr Profes­
sor Kühne gesagt hat, richtig zusammenzubekommen; es 
ging auch ein bisschen schnell. Aber ich will es einmal 
probieren. 

Herr Professor Kühne hat, wenn ich ihn richtig ver­
standen habe, gesagt, dass ein Versagensermessen 
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deshalb nicht infrage komme, weil das Versagen einer 
Genehmigung die Berufsfreiheit einschränkte. Er hat in 
diesem Zusammenhang auch gesagt, dass hier ein 
pflichtgemäßes Ermessen auszuüben sei und dement­
sprechend genehmiglt werden müsse, sodass die Aus­
übung eines Versagensermessens nicht möglich sei. Er 
hat dann einen Schlenker gemacht und seine Ausführun­
gen dahin gehend begründet, dass das, was jetzt im 
Atomgesetz stehe, auf die Konsensvereinbarungen zu­
rückgehe. ln diesen Vereinbarungen habe man gewisse 
Zusagen an die Atomindustrie gemacht und sich geeinigt; 
dies sei: dann ins Atomgesetz eingegangen. 

Jetzt muss ich wirklich einmal fragen, wie Bundesre­
gierung und Atomindustrie Vereinbarungen treffen kön­
nen, die nachher nahtlos in ein Gesetz übergehen. Wo 
sind eigentlich die Rechtsansprüche unserer Bürgerinnen 
und Bü(ger auf Schut~ geblieben? Offensichtlich ist herr­
schende Rechtsauffassung, dass das so funktionieren 
durfte und dass das, was in den Konsensvereinbarungen 
festgelegt wurde, tatsächlich in das so genannte Atom­
ausstiegsgesetz als R'echtsgrundlage für die weitere Nut­
zung der Atomkraft und auch einer solchen Anlage wie 
hier eingegangen ist. 

Daniit sehe ich mich in meiner Auffassung bestätigt, 
dass in unserer derzeitigen Rechtsauffassung, die angeb­
lich auf einem Ausstiegsgesetz gründet, Risiken nicht 
mehr zulässt und die Behörde verpflichtet- das drückt 
sich im pflichtgemäßen Ermessen aus, aber auch in dem, 
was Herr Professor Kühn gesagt hat, als er von Berufs­
freiheit gesprochen hat-, der Schutz der Bevölkerung, 
verstanden als Schutz vor Risiken, nicht mehr gegeben 
ist. Meine Auffassung wurde übrigens auch durch die 
Aussage bestätigt, dass es bisher keine Genehmigungs­
verfahren gegeben habe, in denen nachher die bean­
tragte Genehmigung nicht erteilt worden sei. 

Auch dies ist ein sehr aufschlussreiches Indiz dafür, 
dass die Rechte der Bürger auf Schutz vor Risiken keine 
Rolle mehr spielen und die Genehmigungsbehörde sich 
gezwungen sieht, zu genehmigen, was immer an Risiken 
damit auch verbunden sei, es sei denn, sie kann wirklich 
eine unmittelbar drohende Gefahr nachweisen. Das ist 
meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, die die 
Behörde hat, um die Genehmigung zu versagen. Davon 
kann hie:r ja wohl keine1 Rede sein; dies wird sich sicher­
lich her~usstellen. Insofern waren - das muss ich leider 
sagen - Ihre Aussagen, Herr Franke, für mich nicht ganz 
glaubwürdig. Ich hoffe, dass andere das auch so sehen, 
weil es einfach wichtig ist, zu begreifen, was hier eigent­
lich abläUft. - Danke schön. 

(Vereinzelt Beifall bei den Einwandern) 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Frau Kirsch. - Ich habe Herrn Professor 
Kühne so verstanden, dass die Setreibergrundrechte 
natürlich ,nur ein die pflichtgemäße Ausübung des Versa­
gungsermessens leitender Gesichtspunkt seien und dass 
ein ganzes Bündel anderer Gesichtspunkte zu berück­
sichtigen sei. Daher bitte ich Herrn Professor Kühne, 

vielleicht noch kurz ergänzend zu beleuchten, welches 
Spektrum von Gesichtspunkten in die pflichtgemäße Aus­
übung des durch § 7 Abs. 2 eingeräumten Ermessens 
einzubeziehen sind. - Bitte sehr, Herr Professor Kühne. 

Prof. Dr. Kühne (TU Clausthai-Zellerfeld): 
Vielen Dank, Herr Franke. - Zunächst einmal zu Frau 
Kirsch: Von der Berufsfreiheit habe ich im Zusammen­
hang mit der Frage gesprochen, ob das Verbot der Neuer­
richtung in § 7 ausdehnend ausgelegt und entsprechend 
angewendet werden kann. ln diesem Zusammenhang 
habe ich davon gesprochen, dass mit dem Verbotstatbe­
stand in die Berufsfreiheit der Setreiber eingegriffen 
werde und dass es einhellige Rechtsauffassung sei - das 
wurde auch von der Rechtsprechung immer so gesehen -, 
dass solche Verbotstatbestände stets ausdrücklich im 
Gesetz geregelt sein müssen und nicht durch analoge 
Anwendung ausgedehnt werden können. ln diesem Zu­
sammenhang habe ich die Berufsfreiheit als eine Rechts­
position erwähnt, in welche ein solcher Verbotstatbestand 
eingreift. 

Zweiter Punkt: Man mag die Konsensvereinbarung 
politisch für gut oder nicht so gut halten; sie ist jedoch die 
Grundlage der Neuregelung des Atomgesetzes, was von 
der Bundesregierung auch eingestanden wurde, indem 
sie immer deutlich machte, dass sie sich bei der Umset­
zung an diese Konsensvereinbarung gebunden fühle. 
Insoweit haben in diesem Falle die Konsensvereinbarung 
und das System, in das sie eingebettet ist, eine grundle­
gende Bedeutung für die Auslegung solcher Zweckbe­
stimmungen innerhalb des § 1, wie wir sie hier vor uns 
haben. Hier gibt nicht der gesetzgabarische Wille allein 
den Ausschlag, sondern nur in der Weise, wie er in die 
dieser Zweckbestimmung zugrunde liegenden Konsens­
vereinbarung eingegangen ist. Es ist hier metho~isch 
absolut notwendig, diesen Beendigungszweck in seinem 
Sinn und seiner Reichweite als in die Konsensver~inba-
rung eingebettet zu verstehen. · 

Entsprechend Ihrer Aufforderung, Herr Franke, ~ache 
ich noch eine zusätzliche Bemerkung zur Frage, welche 
Gesichtspunkte in die Ausübung des Versagungserfnes­
sens eingeschlossen sind. Hier kann man sehr viei~Ge­
sichtspunkte außer dem Beendigungszweck nenne ; er 
ist nur ein Aspekt, der bei der Ausübung des Versag ngs­
ermessens zu beachten ist. Dazu gehören beispielsvreise 
Vertrauenstatbestände. Wir müssen daran denken, tlass 
der Endausbau, wie er jetzt geplant ist, als Ziel und Op­
tion des Setreibers von Anfang an, im Raume stand. Das 
ist nie verheimlicht worden. Von Anfang an ist dies Jgar, 
wenn ich es recht sehe, in öffentliche Planungen, e a in 
den Bebauungsplan der Stadt Gronau, eingegangen. Hier 
sind also Vertrauenstatbestände geschaffen worden, die 
es aus der Sicht des Setreibers geraten erscheinentas­
sen, das Ermessen im Sinne einer Erteilung der Ge eh­
migung auszuüben. 

Weiter sind natürlich - das ist anerkannt - bei der us­
übung von Ermessen Gesichtspunkte wie der Wirt­
schaftsstandort und Arbeitsplätze zu berücksichtigen.! Das 
alles geht in die Ausübung des Ermessens durch die 

I 
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Behörde ein. Insofern w~ire der Beendigungszweck, wenn 
er denn überhaupt theoretisch anwendbar wäre - ich habe 
gesagt, er spiele hier gar keine Rolle -, hier nur als ein 
Gesichtspunkt unter vielen zu berücksichtigen. Selbst 
wenn man der Auffassung ist, der Beendigungszweck sei 
relevant, müsste man ihn gegen diese vielen anderen 
Gesichtspunkte abwägen, insbesondere gegen den Ver­
trauensschutz, der dadurch geschaffen worden ist, dass 
von Anfang an offengelegt worden ist, dass hier die End­
kapazität zu irgendeinem Zeitpunkt in Anspruch genom­
men wird. Der Aufbau der Teilerrichtungsgenehmigungen, 
die dahin führen, zeigt ja im Grunde eine stufenweise 
Erreichung dieses Endausbaustadiums. Insofern ist die­
ser Gesichtspunkt meines Erachtens sehr wohl bei der 
Ausübung des Versagungsermessens von der Behörde 
zu berücksichtigen. - Ich bedanke mich. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Prof,essor Kühne. - Herr Keller hat 
einen Geschäftsordnungsantrag. 

Keller (Einwender): 
Können Sie bitte sicherstellen, dass das eben Gesagte 
besser nachvollziehbar ist, und darlegen, welchen Hut 
Herr Professor Kühne gerade aufgehabt hat? Für wen hat 
er in welcher Funktion oder Position gesprochen? 

Verhandlungsleiter Franke: 
Herr Professor Kühne ist ein von der atomrechtlichen 
Genehmigungsbehörde als Sachverständiger hinzugezo­
gener Gutachter. - Die nächste Wortmeldung hatte der 
Herr schräg hinter Herrn Keller abgegeben. 

Wolfgang Neumann (Sachbeistand): 
Ich bin Mitarbeiter des Sachverständigengutachterbüros 
"Gruppe Ökologie" in Hannover und spreche hier als 
Sachbeistand des Arbeitskreises Umwelt und einiger Ein­
zeleinwender. Ich möchte zu zwei Punkten etwas sagen 
und fange mit dem an, womit wir eben aufgehört haben. 
Was Herr Professor Kühne hier vorgetragen hat, ist eine 
Interpretation seinerseits; ein anderer Jurist würde sicher­
lich den Sachverhalt ganz anders beurteilen. Auch ich als 
juristischer Laie beurteile dies völlig anders, und zwar aus 
zwei Gründen: 

Erstens. ln der Zweckbestimmung in § 1 Nr. 1 steht 
ausdrücklich, "die Nutzung der Kernenergie zur gewerbli­
chen Erzeugung von Elektrizität geordnet zu beenden". 
Das umfasst alles. Wenn man dezidiert nur gewollt hätte, 
dass es nur um die Atomkraftwerke geht, hätte man hin­
eingeschrieben, den Betrieb der Atomkraftwerke zu been­
den. Hier hat man aber ,einen viel weiteren Ansatz ge­
wählt. 

Zweitens. Die Bundesregierun9 hat zwar erklärt, sich 
an den Konsens halten zu wollen. Der Konsens beinhaltet 
aber gerade nicht die Urananreicherungsanlage und ge­
rade nicht die Brennelementfabrik in Lingen. Das heißt, 
diesbezüglich ist gar keine WillensbekundunQ abgegeben 
worden. Von daher kann man hier auch nicht erklären, es 
könne im Gesetz nicht gemeint sein, weil es nicht in der 

Konsensvereinbarung stehe. Der Gesetzgeber ist mit 
Sicherheit frei, in einem Gesetz Dinge zu regeln, die über 
den Konsens hinausgehen, und hat dies aus meiner Sicht 
hier auch getan. Das Wort Konsens ist hier eigentlich 
falsch: Es ist eine Vereinbarung zwischen Energieversor­
gungsunternehmen und der Bundesregierung, aber kein 
Konsens, weder zwischen den beiden noch mit anderen 
gesellschaftlichen Gruppen. 

Ich wollte noch auf einen anderen Punkt, nämlich die 
Behälterfrage, zurückkommen; aber ich glaube, dass sich 
jetzt noch Wortmeldungen auf die juristische Bewertung 
beziehen. Daher stelle ich das noch einen Moment zurück 
und werde etwas zu den Behältern sagen, sobald dieser 
Punkt abgearbeitet sein wird. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Wir können das gerne so machen. Dann ist jetzt Herr 
Keller an der Reihe. - Bitte sehr. 

Keller (Einwender): 
Meine Frage bezieht sich auch auf die Behälter. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Dann :stellen wir das zurück und behandE!In Ihre Frage 
zusammen mit den Äußerungen von Herrn Neumann. -
Jetzt ist der Herr hinten im Saal an der Reihe. - Frau 
Rülle-Hengesbach, ich setze Sie auf die Rednerliste. 

Hesters (Einwender): 
Ich bin Mitglied der Bürgerinitiative Wettringen gegen 
Atomenergie. Der Pressesprecher der Ureneo hat vor 
kurzem im Gemeinderat von Wettringen auf Anfrage 
kundgetan, dass der Endausbau der Urananreicherungs­
anlage 2014 erreicht sein soll und dann mit voller Kraft 
gefahren werden wird. Nach unseren Recherchen sollen 
nach dem Atomkonsensgesetz im Jahre 2014 weitere 
neun Atomkraftwerke in Deutschland, die heute noch lau­
fen, abgeschaltet sein. Das heißt, hier zeichnet sich eine 
gegenläufige Entwicklung ab: auf der einen Seite Ausbau 
der Urananreicherungsanlage, die nur dafür da ist, Atom­
kraftwerke am Laufen zu halten, auf der anderen Seite die 
Abschaltung von Atomkraftwerken. 

Nimmt man jetzt noch hinzu, Herr Fischer, dass sich 
Ihr Chef, der Herr Trittin, bei der Ausstiegsdebatte so ge­
äußert hat, dass der Ausstiegsbeschluss in Deutschland 
große Ausstrahlung auf Länder in ganz Europa habe, die 
dann auch aussteigen würden, dann muss ich ja davon 
ausgehen, dass die gegenläufige Entwicklung in 
Deutschland auch in Europa stattfinden wird. Das heißt, 
auch hier besteht ein kolossaler Widerspmch zu dem 
Ausbau der Urananreicherungsanlage, deren einziger 
Zweck, wie gesagt, es ist, Atomkraftwerke am Laufen zu 
halten. Zugleich hat sie natürlich auch den Zweck, Ge­
winn zu machen, wie der Pressesprecher der Ureneo in 
Wettringen zur Erheiterung der Atomkraftgegner immer 
wieder bestätigt hat. Ich muss also davon ausgehen, dass 
es sich hier eigentlich um eine große Mogelpackung han­
delt. 
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Meine konkrete Frage ist also: Wie können Sie diesen 
Widerspruch auflösen? Denn nach logischem Verstand 
müsste die Ureneo in dem Maße ihre Kapazitäten ab­
bauen, wie die Atomkraftwerke abgebaut werden. Diese 
Frage ist mir heute Nachmittag noch nicht logisch beant­
wortet worden. Vielleicht können auch die Gutachter ver­
suchen~ diesen Widerspruch aufzulösen. - Danke. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen !Dank. - Ich weise darauf hin, dass sich dieser 
logische Bruch natürlich nur bei der Prämisse ergibt, dass 
die Urananreicherungsanlage ausschließlich für den in­
ländischen Bedarf arbeitet. Schon in der Kurzfassung des 
SicherHeitsberichts ist ausgeführt, dass der Exportanteil 
bereits ' heute überwiegt und eine steigende Tendenz 
aufweist. Aber ich nehme an, dass zu diesen Fragen die 
Antrag~tellerin etwas sagen möchte.- Bitte sehr. 

Dr. Ohnemus {Antra~1stellerin): 
Eine Ausstrahlung d1as in Deutschland beschlossenen 
Ausstiegs auf das Ausland ist für mich nicht wahrzuneh­
men. Ich erinnere daran, dass in Finnland vor kurzem das 
fünfte Kernkraftwerk vom Parlament und der Regierung 
genehmigt wurde, die USA die Laufzeit ihrer Reaktoren 
auf 60 Jahre verlängern, in Asien ein Zubau zu verzeich­
nen ist und die Schweiz vor kurzem eine Atomausstiegs­
planung abgelehnt hat. Das heißt, der Trend, den man 
aufgrund des deutsch1~n Atomausstiegs vermuten könnte, 
ist so nicht wahrzunehmen. Im Übrigen liefert Urenco, wie 
Herr Frli!nke bereits sagte, natürlich nicht nur an deutsche 
Kernkraftwerke, sonde~rn beliefert Unternehmen weltweit. 
ln der s:umme ist die Stromerzeugung aus Kernenergie im 
letzten Jahr wieder etwas größer als in den Vorjahren 
gewesen. - Danke. 

Verhani:Jiungsleiter Franke: 
Vielen qank, Herr Ohnemus. 

{Keller [Einwender): Der Schluss war nicht 
verständlich! Können Sie das noch einmal 

sagen?) 

- Herr qhnemus, Ihr le~tzter Satz ist akustisch nicht wahr­
genomll[len worden. 

Dr. Ohn~emus {Antragstellerin): 
Das tut' mir Leid. Ich sagte, die Stromerzeugung aus 
Kernen~rgie sei 2002 gegenüber den Vorjahren wieder 
etwas g~stiegen. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen !Dank, Herr Ohnemus. - Der nächste Redner ist 
nach meiner Wortmeldeliste Herr Buchholz. 

Buchhollz {Einwender): 
Gerade ist der Begriff der Mogelpackung gefallen. Diesen 
Begriff möchte ich unterstreichen. Wir sehen ja, dass am 
Firmenkomplex Ureneo als Muttergesellschaften maßgeb­
lich die 'Unternehmen RWE und Eon beteiligt sind, also 
Unternehmen, die mit der Bundesregierung den Atom­
konsens' ausgehandelt und sich verpflichtet haben, aus 

dem Atombetrieb auszusteigen. Daher kann die Firma 
Ureneo jetzt nicht sagen, das alles interessiere sie nicht. 
Es sind dieselben Unternehmen, die jetzt auf der einen 
Seite hü und auf der anderen Seite hott sagen. Diese 
Tatsache muss von der Genehmigungsbehörde ebenfalls 
entsprechend gewichtet werden. 

Weil jetzt gerade von Vertrauensschutz die Rede war, 
stellt sich die Frage, wessen Vertrauen geschützt werden 
muss: das der Firma Urenco, das der Stadt Gronau oder 
das der Bevölkerung? Sicher, in den 70er-Jahren war 
davon die Rede, dass in Gronau eine Urananreiche­
rungsanlage mit 5 000 t Trennleistung gebaut werden und 
irgendwann einmal in Betrieb gehen sollte. Das ist voll­
kommen richtig. Es gab aber keine Garantie dafür, dass 
die Firma Ureneo - damals war es ja noch Uranit; das 
wechselt immer so ein bisschen und man blickt nie ganz 
durch, wer gerade zuständig ist- eine Anlage mit einer 
Leistung von 5 000 t oder 4 500 t oder 4 000 t genehmigt 
bekommt. Richtig ist, dass es anfangs einen Konzeptan­
trag für 1 000 t gab, der dann stufenweise genehmigt 
wurde. Darüber hinaus gab es keinerlei Zusagen. Insofern 
kann kein Vertrauensschutz in Bezug auf 4 500 t beste­
hen. 

Eher könnten die Stadt Gronau und die Bevölkerung 
die Firma Ureneo oder Uranit daran erinnern, dass sie 
ihnen damals 1 000 Arbeitsplätze versprochen habe. Wo 
sind sie geblieben? Davon spricht niemand mehr. 200 Ar­
beitsplätze gibt es dort. Das ist für eine Stadt wie Gronau 
nicht schlecht. Aber auch da könnte man sagen, das 
Vertrauen der Stadt Gronau sei nicht ganz geschützt 
worden, einmal ganz zu schweigen von den fehlenden 
Steuereinnahmen. Darüber gab es ja bei der letzten An­
hörung vor vier, fünf Jahren auch schon eine Diskussion. 
Jülich profitiert davon, die Stadt Gronau natürlich nicht, 
wie es aussieht. Insofern ist es eine gewagte These, vom 
Vertrauensschutz der Firma Ureneo zu sprechen. 

Hinzu kommt Folgendes: Selbst wenn es irgendwie 
einen Vertrauensschutz im Hinblick auf die 5 000-t-Anlage 
gäbe, was aber nicht der Fall ist, Herr Professor Kühne, 
stellte sich die Frage, warum das Zwischenlager für 
60 000 t Uranoxid gebaut werden sollte, das jetzt bean­
tragt wird. Davon hat bei der ersten Ansiedlung kein 
Mensch gesprochen, auch nicht beim letzten Erörte­
rungstermin 1997 in Emsdetten. Das ist jetzt plötzlich aus 
dem Hut gezaubert worden. Diese Zaub1arei soll Vertrau­
ensschutz genießen? Das sehe ich nicht so. 

Der Bebauungsplan wurde vorhin angesprochen. Ich 
weiß nicht, ob der Vertreter der Stadt Gronau noch da ist. 
Er könnte jetzt vielleicht etwas dazu sagen, ob es einen 
rechtskräftigen Bebauungsplan für eine 5 000-t-Anlage 
oder für ein Atommüllendlager gibt; ich nenne dieses 
Lager einmal Endlager. Ich denke, dafür gibt es keinen 
Bebauungsplan. 

Ich mache an dieser Stelle erst einmal einen Punkt, 
beantrage aber zugleich, dass den Einwendern kurzfristig, 
am besten noch heute, eine Kopie des Gutachtens von 
Professor Kühne zur Verfügung gestellt wird. - Danke. 

Erörterung~termin zum Endausbau der Urananreicherungsanlage Gronau - 08.07.2003 1- 45 



Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Buchholz. - Lassen Sie mich zwei 
Punkte klarstellen: Zum einen hat Herr Professor Kühne 
ausgeführt, dass Vertrauensschutz ein Abwägungsbelang 
neben anderen ist. Dass der Schutz der Bevölkerung vor 
möglichen Gefahren der Anlage das primäre Prüfungsan­
liegen der Genehmigungsbehörde ist, ist selbstverständ­
lich. Ich erinnere daran, dass ich mir überhaupt erst die 
Frage stelle, ob ich Ermessen auszuüben habe, wenn ich 
die Frage des Schadensvorsorgegebots abschließend 
geprüft habe. Deshalb bitte ich darum, den Begriff des 
Vertrauensschutzes nicht dahin misszuverstehen - so hat 
ihn Herr Kühne auch nicht verwandt -, aus diesen Pla­
nungsvorstellungen, aus denen Ureneo von Anfang an 
kein Geheimnis gemacht hat, erwachse ein Genehmi­
gungsanspruch. Das hat er nicht gesagt, das ist nicht 
gemeint und das ist auch nicht die Auffassung der Ge­
nehmigungsbehörde. 

Ich erinnere daran, dass wir diesen Punkt unter dem 
Aspekt diskutieren, ob eine Genehmigung schon unter 
dem Gesichtspunkt ausgeschlossen sei, dass es ein 
Atomausstiegsgesetz gibt, ohne dass wir überhaupt in die 
Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen nach § 7 
Abs. 2 Nr.1 ff eintreten. Nur dazu hat sich Herr Professor 
Kühne geäußert. Die Prüfung der unter Schutzaspekten 
zentralen Fragen der Schadensvorsorge und der Einwir­
kungen von außen ist ganz klar die primäre Aufgabe der 
Genehmigungsbehörde. Der Abarbeitung dieser Geneh­
migungsvoraussetzungen wollen wir uns in den folgenden 
Tagen ja auch erst widmen. Jetzt sind wir lediglich bei der 
Frage, ob wir das überhaupt prüfen müssen oder ob wir 
die Genehmigung nicht unter dem Gesichtspunkt des 
Atomausstiegsgesetzes von vornherein ablehnen müs­
sen. 

ln dieser Weichen stellenden Frage hat die Genehmi­
gungsbehörde Anlass gesehen, sich rechtsgutacherlich 
beraten zu lassen. Diese Beratung führte zu dem Ergeb­
nis, dass im Falle einer Ermessensausübung eine Reihe 
anderer Gesichtspunkte zu berücksichtigen seien und 
nicht selbstverständlich von der Einbeziehung der Anlage 
in das Atomausstiegsgesetz ausgegangen werden könne. 

Das wollte ich noch zur Reichweite der Überlegungen 
von Herrn Professor Kühne zum Vertrauensschutz aus­
führen. - Jetzt ist Frau Rülle-Hengesbach die Nächste auf 
meiner Rednerliste. 

(Buchholz [Einwender]: Das Gutachten?) 

- Das Gutachten stellen wir Ihnen morgen früh oder auch 
noch heute Abend zur Verfügung; das ist kein Problem. 

(Buchholz [Einwender]: Heute Abend wäre 
besser!) 

- Ja, das können wir machen. - Frau Rülle-Hengesbach, 
bitte. 

RA'n Rülle-Hengesbach {Rechtsbeistand): 
Es ist jetzt für mich natürlich ein bisschen schwierig, über 
Dinge zu reden, deren Grundlage, nämlich das Gutach­
ten, ich nicht kenne. Ich habe jetzt innerhalb von fünf Mi-

nuten schon zwei Interpretationen gehört, nämlich Ihre, 
die ich vielleicht noch irgendwo nachvollziehen kann, und 
vorher die des Verfassers. 

Ich greife auf das zurück, was Frau Kirsch gesagt hat. 
Sie hat nachgefragt, wie abgewogen worden sei, und aus 
dem, was vorgetragen wurde, den Schluss gezogen, dass 
ihre Rechte in diesem Abwägungsvorgang nicht enthalten 
waren. Genau so habe ich das auch begriffen. Daher 
frage ich nach, welchen Stellenwert, vom Eigentums­
schutz abgesehen, unsere Verfassung mit ihren Art. 1 und 
2 hat. Wir brauchen auch nicht um den Brei herumzure­
den. Wir alle wissen, dass die Atomkraftwerke, auch wenn 
wir den politischen Konsens haben, nicht sicher betrieben 
werden können. Diesbezüglich gibt es Gutachten, die 
einfach unstreitig sind. Ich habe wie Frau Kirsch vermisst, 
dass abgewogen wurde bzw. dass bestimmte Dinge, die 
in der Verfassung stehen und einen hohen Stellenwert 
haben - ich könnte jetzt w!eder aus dem Kalkar-Beschluss 
zitieren, tue es aber nicht-, offensichtlich keinen Eingang 
gefunden haben. Das gilt zumindest für die Weise, wie es 
hier dargestellt wurde; mit dieser Einschränkung möchte 
ich es sagen. Das Gutachten habe ich bisher ja noch 
nicht zu Gesicht bekommen. 

(Keller [Einwender]: Sehr gut! Genau das ist 
der Punkt!) 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Frau Rülle-Hengesbach. - Ich stelle noch 
einmal klar, dass der Gutachtensauftrag an Herrn Profes­
sor Kühne nicht dahin ging, die zwingenden Genehmi­
gungsvoraussetzungen zu prüfen; das ist die primäre Auf­
gabe der Behörde. Aus dem politischen Raum, aus dem 
Bereich der Einwenderschaft kam der Einwand, ob das 
Erweiterungsvorhaben nicht von vornherein durch das 
Atomausstiegsgesetz ausgeschlossen sei, die Frage, ob 
die sonstigen atomrechtlichen Genehmigungsvorausset­
zungen erfüllt sind, völlig offen lassend. Wir haben das 
Bedürfnis gesehen, uns zu dieser Frage, die am Anfang 
unserer behördlichen Prüfung natürlich eine gewisse 
Weichen stellende Funktion hatte, rechtsgutacherlich be­
raten zu lassen. Daher erklärt sich auch, dass das ge­
samte Spektrum der Schutzbelange, das bei der Ermes­
sensausübung nur insoweit eine Rolle spielt, als es nicht 
schon bei den zwingenden Versagungsgründen berück­
sichtigt worden ist, in den Ausführungen von Professor 
Kühne nicht die zentrale Rolle gehabt hat, die ihm im 
Prüfungsspektrum der Behörde natürlich zukommt, weil 
dies eine vorgelagerte Aufgabe ist. 

Ich habe jetzt noch die Wortmeldungen von Ihnen, 
Herr Keller, und von Herrn Neumann zur Behälterfrage. 

(RA'n Rülle-Hengesbach [Rechtsbeistand]: 
Darf ich noch einmal ganz kurz?) 

- Ja, bitte, Frau Rülle-Hengesbach. 

RA'n Rülle-Hengesbach (Rechtsbeistand): 
Ich hatte nur darauf hingewiesen, dass es mich schon 
verwundert hat, dass der Art. 14 des Grundgesetzes zum 
Tragen gekommen ist, aber nicht der Art. 1, der mir auch 
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immer sehr wichtig ist, obwohl ich weiß, dass man auch 
darüber .streiten kann, ob aus ihm irgendwelche Ansprü­
che abzuleiten sind oder nicht, und insbesondere der 
Art. 2. Ich habe dies auch deswegen gesagt, weil ein 
Abwägungselement dieser politische Konsens war. Ich 
kann mich durchaus noch an Diskussionen erinnern, in 
denen ic:h immer nur etwas von Art. 14, aber nie etwas 
von Art. 2 gehört habe. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen IJank, Frau Rülle-Hengesbach. - Frau Kirsch, ich 
nehme an, dass Sie sich jetzt noch zur Frage des Atom­
ausstieg~gesetzes melden. Ich setze das Einverständnis 
der beiden Herren voraus, die noch Fragen zur Behälter­
problematik haben, dass ich zunächst Ihnen das Wort 
erteile. - Bitte sehr, Frau Kirsch. 

Kirsch (~inwenderin): 
Mich hat Herr Professor Kühne in allem bestätigt, was ich 
gesagt habe. Sie hatten ihn ja gebeten, zu erklären, was 
Versagensermessen ist. Versagensermessen ist in die­
sem Fall das Ermessen, eine Genehmigung zu versagen, 
und zwa'r aufgrund von Risiken, die man bei seiner Beur­
teilung als entsprechEmd wichtig einordnet. Was Herr 
Professor Kühne vorgE~tragen hat, bezog sich, wie eben 
schon mehrfach gesafrt worden ist, auf den Vertrauens­
schutz, aber nicht auf den Vertrauensschutz der Bürge­
rinnen und Bürger, sondern auf den Vertrauensschutz der 
Firma Urenco. Mit Ihren Hinweisen auf das Ausstiegsge­
setz ist das nicht hinreichend abgewehrt, was hier erläu­
tert worden ist. 

Wenn man Texte aus der Rechtsprechung, von Be­
hörden Lmd Politikern liest, stellt man fest, dass das Wort 
Vertraueinsschutz neue1rdings stets zugunsten von Atom­
firmen gebraucht wird, nicht aber zugunsten des Interes­
ses der Bevölkerung. Das ist mittlerweile schon fast 
selbstvefständlich geworden. Der Schutz der Bevölkerung 
vor Risi~en existiert praktisch nicht mehr. Das ist hier in 
der Dis~ussion deutlich geworden. Das sollte man dann 
auch nic.ht verschleiern, indem man einen speziellen Fall 
heranzieht und sagt, in diesem speziellen Fall sei es so 
und so, dieser Fall sei nicht vom Beendigungszweck be­
troffen. \f!Jas Sie prüfen werden - ich wiederhole mich -. ist 
die abzwwehrende Getfahr. Da gibt es sicherlich eine 
Grauzon~ zwischen Risiko und abzuwehrender Gefahr, 
hinsichtlich derer man sich wahrscheinlich streiten kann, 
was noch zu akzeptierEmdes Risiko und was schon abzu­
wehrende Gefahr ist. Letztlich ist Ihr Kriterium für die Ge­
nehmigu'ng die abzuwehrende Gefahr. Eine solche wer­
den Sie !hier nicht feststellen. Deshalb werden Sie auch 
genehmigen. Darum sollte man nicht so viel herumre­
den. - Danke schön. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Frau Kirsch. - Ich frage die beiden Herren, 
die noch Wortmeldungen zu der Behälterproblematik 
haben, wer von ihnen beginnen möchte. 

Keller (Einwender): 
Die Aussage von Professor Kühn als Gutachter der Ge­
nehmigungsbehörde finde ich hoch interessant. Ich habe 
ihn unzweifelhaft so verstanden, dass die Gewerbefreiheit 
über das Recht auf Leben und Gesundheit geht. Exakt so 
habe ich ihn verstanden. Dann wurde die so genannte 
Konsensvereinbarung herangezogen, die ein Vertrag ist. 
Meine Frage dazu ist, ob es weitere Beispiele von Verträ­
gen und Vereinbarungen gibt, durch die das parlamentari­
sche Gesetzgebungsverfahren vorweggenommen wurde 
und nur noch pro forma stattfand. 

Jetzt stelle ich meine Fragen zu den Behältern: Ers­
tens. Für welche physikalischen Einwirkungen von außen 
sind diese Behälter ausgelegt? Zweitens die Gegenprobe: 
Für welche physikalischen Einwirkungen von außen sind 
diese Behälter nicht ausgelegt? 

Dann fand ich den Einwand einer Kommune im Hin­
blick auf die Touristik hoch interessant. Dazu habe ich die 
Frage an die Genehmigungsbehörde und die Landesre­
gierung, die Sie, Herr Franke, hier vertreten - als wei­
sungsgebundener Mitarbeiter sind Sie bei diesem Termin 
sozusagen der Lautsprecher der Landesregierung -: 
Nennen Sie mir Orte, die Standort nuklearer Anlagen und 
zugleich eine touristische Attraktion sind. Können Sie mir 
dafür plausible Beispiele nennen? Daran knüpft sich auto­
matisch die Frage, wie Sie eigentlich den Menschen, die 
dort Grundbesitz haben, den Wertverlust ihrer Immobilien 
kompensieren. Die Menschen, die dort Häuser haben, 
erleiden einen materiellen Schaden, weil die Attraktivität 
des Standortes gelitten hat und der Imageschaden durch 
solche nuklearen Anlagen natürlich überhaupt nicht zu 
unterschätzen ist. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Keller. - Ich gebe wie schon· bei der 
Frage von Herrn Sagel zunächst dem Antragsteller das 
Wort. Ferner richte ich die Frage an den TÜV, wobei ich 
klarstelle, dass wir uns derzeit - auch was die Art der 
Einwirkungen auf die Behälter angeht - in der Diskussion 
des Tagesordnungspunktes 1 befinden, es also um Ein­
wirkungen im Rahmen von Transportvorgängen geht. Ich 
habe die Bitte, sich kurz zu fassen, weil wir schon mehr­
fach erläutert haben, dass Transportvorgänge im Grund­
satz außerhalb des Prüfungsspektrums dieses Genehmi- · 
gungsverfahrens liegen. Um dem Eindruck entgegenzu­
treten, dass Fragen, die sicherlich von Gewicht sind und 
deren Anliegen verständlich ist, von vornherein abgewürgt 
würden - das ist nicht unsere Absicht ··, bitte ich den 
Antragsteller und den TÜV, die Fragen zur Behälterprob­
lematik beantworten, unter diesem Tagesordnungspunkt 
aber lediglich unter dem Gesichtspunkt möglicher Trans­
portunfälle. - Bitte sehr, Herr Ohnemus. 

Dr. Ohnemus (Antragstellerin): 
Zunächst zur Touristik- und lmmobilienproblematik: ln 
Gronau und Epe, wo die Urananreicherungsanlage seit 
längerer Zeit in Betrieb ist, steigen die Immobilienpreise 
sehr. Es ist nicht zu erkennen, dass die Anwesenheit der 
Urananreicherungsanlage zu einer Erosion oder zu einem 
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Verfall der Immobilienpreise führt; das Gegenteil ist der 
Fall. Ein Rückgang im Tourismus ist ebenfalls nicht zu 
verzeichnen. Wir haben in diesem Jahr die Landesgar­
tenschau in Gronau, eine touristisch exponierte Veran­
staltung, die sich regional und überregional sehr großen 
Zuspruchs erfreut Die angemerkten Bedenken sind also 
überhaupt nicht nachvollziehbar. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Ich hatte gedacht, dass Sie noch etwas zur Behälter­
problematik sagten. - Bitte sehr. 

Dr. Ohnemus (Antragstellerin): 
Ich komme zunächst auf die Auslegung der Behälter zu 
sprechen. Die konkrete Frage war ja, wofür die Behälter 
ausgelegt sind und wofür nicht Man muss bei den Be­
hältern zunächst das Schutzziel in den Vordergrund stel­
len. Das Schutzziel beim Transport von UFs in Behältern 
ist zweifellos der sichere Einschluss des UFs. Es muss 
vermieden werden, dass UF6 an die Umgebung gelangt 
Die Erreichung dieses Ziels wird durch geeignete Materia­
lien sichergestellt, die auf die chemischen Eigenschaften 
von UFs abgestimmt sind. Die Verpackung wird vom Ge­
fahrgutrecht vorgegeben. UFs ist nach dem Gefahrgut­
recht als zweifellos radioaktiv und ätzend eingestuft. 

Die Auslegung der Behälter erfolgt nach internationa­
len und nach nationalen Regelwerken. Dort sind alle Spe­
zifikationen angegeben. Ich erwähne die IAEO-Richtlinie 
TSR-1, die amerikanische Norm ANS I 14.1 und die ISO­
Norm 7195. Darin sind difl Kriterien festgelegt, denen die 
Behälter genügen müssen. 

Da ich mich kurz fassen soll, nenne ich Ihnen nur ein 
paar Beispiele: Der maximale Betriebsdruck der Behälter 
beträgt 14 bar, der Prüfdruck 28 bar. Die Behälter werden 
also mit doppeltem Druck geprüft. Dieser Drucktest ist alle 
fünf Jahre zu wiederholen. Die Temperaturfestigkeit, die 
gefordert wird, reicht von - 29°C bis + 120°C. Das exakte 
Volumen muss bestimmt werden. Der Füllgrad der Be­
hälter ist auf etwa 60% begrenzt Die Materialien sind, 
wie erwähnt, auf UFs abgestimmt, ebenso die Materialien 
des Ventils und des Stopfens. Die Reinheit des UF6 und 
die innere Sauberkeit de1r BehältElr, die alle fünf Jahre 
überprüft wird, sind vorgeschrieben. Anhand dieser Prüf­
anforderungen und der Spezifikationen werden die Be­
hälter hergestellt und betrieben. Alles, was ich eben er­
wähnt habe, zum Beispiel die Temperaturfestigkeit von -
29°C bis + 120°C, impliziert, dass der Behälter für Werte 
außerhalb dieser Grenzen nicht ausgelegt ist Ein 
Prüfdruck von 28 bar ist ein wesentliches Merkmal, das 
auch in unserer Anlage eine Rolle spielt - Danke. 

Verhandlungsleiter Frank.e: 
Vielen Dank, Herr Ohnemus. - Möchte ein Vertreter des 
TOV noch ergänzende Ausführungen machen? - Bitte 
sehr. 

Dr. Brock (TÜV-Arge KTW): 
Das angereicherte Material wird in Behältern transportiert, 
die Unfallanforderungen widerstehen können. Das be-

deutet Falltests aus 9 m Höhe, Standhalten eines Scha­
densfeuers von 800°C über 30 Minuten und Fallstests auf 
15-cm-Stahldorne. - Das nur zur Ergänzun!l Die Behälter 
halten also auch gewissen Unfallanforderungen stand. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Brack. - Zu der abschließend aufge­
worfenen Frage, wie es sich mit möglichen Wertverlusten 
verhält, stelle ich zunächst fest, dass, solange wir als 
Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde für die Urananrei­
cherungsanlage zuständig sind, ein solches Problem von 
betroffenen Anliegern an uns noch nicht herangetragen 
worden ist Im Übrigen weise ich darauf hin, dass es im 
Hinblick auf mögliche Wertverluste - um nicht missver­
standen zu werden: ich äußere mich jetzt nicht zu der 
Frage, ob sie tatsächlich eintreten; ich unterstelle, dass 
sie eintreten könnten -, die sich aus dem Anliegerverhält­
nis zu der Anlage ergeben, feste privat- und öffentlich­
rechtliche Regeln gibt, die unmittelbar gerlichtlieh durch­
gesetzt werden können. 

Ist die noch ausstehende Wortmeldung zur Behälter­
problematik mit den bisher gegebenen Antworten erledigt 
oder gibt es ergänzende Fragen? - Bitte sehr. 

Wolfgang Neumann (Sachbeistand): 
Bevor ich auf die Behälter zu sprechen komme, möchte 
ich zu den Genehmigungen der Transporte sowohl nach 
§ 4 AtG als auch nach Strahlenschutzverordnung durch 
die Landesbehörden noch drei Punkte darstEJIIen. 

Erstens. Weil sonst vielleicht ein falscher Eindruck 
entsteht, müssen alle hier im Saal wissen, dass für diese 
Genehmigungen keine Öffentlichkeitsbeteilig(ung vorgese­
hen ist Das heißt, die Öffentlichkeit erfährt zu keiner Zeit 
davon und kann dagegen auch nicht Einspruch erheben. 

Zweitens. Alle Gerichtsverfahren, die bis jetzt diesbe­
züglich stattgefunden haben, endeten so, dass die Ge­
nehmigung aufrechterhalten wurde. Allerdings ging es in 
den Verfahren auch nicht um Inhalte - beispielsweise 
konkret um die Behälter-, sondern zunächst einmal 
darum, inwieweit Dritte überhaupt eine Klagebefugnis 
haben. Diese Befugnis ist in der Regel verneint worden. 
Das heißt, dass noch nicht einmal solche Diskussionen, 
wie sie hier geführt werden, im Rahmen der Erteilung von 
Transportgenehmigungen geführt worden sind. 

Drittens. Die Gruppe Ökologie hat in den letzten 
20 Jahren für etliche Kommunen sehr viele Gutachten 
zum Transport radioaktiver Stoffe angefertigt Mir ist aus 
dieser 20-jährigen Praxis kein einziger Fall bekannt- wir 
haben im Rahmen dieser Gutachten auch immer mit den 
zuständigen Katastrophenschutzbehörden g1esprochen -, 
in dem die unteren Katastrophenschutzbehörden vorher 
informiert worden wären, geschweige denn, dass an sie 
herangetragen worden wäre, dass sie entsprechende 
Maßnahmen vorbereiten sollten. Das ist insbesondere 
deshalb eine sehr missliche Situation, weil sich die Bun­
desrepublik Deutschland anders verhält, als es die Inter­
nationale Atomenergieorganisation empfiehlt Sie emp­
fiehlt durchaus, dass eine konkrete Katastrophenschutz-
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planung durchgeführt werden sollte. Hier zieht sich das 
Bundesamt für Strahlenschutz bisher immer auf die Posi­
tion zurück, dass alle Sicherheit im Behälter liege, sodass 
keine Katastrophenschutzmaßnahmen erforderlich seien. 

So war es jedenfalls in den Auseinandersetzungen 
bisher immer, auch wenn sich örtliche Katastrophen­
schutzbehörden an das Bundesamt für Strahlenschutz als 
Genehmigungsbehörde gewandt haben. Dass es so ist, 
wie ich es dargestellt habe, zeigt gerade das Beispiel von 
Nordhorn. Hier haben vorhin die Vertreter der Stadt be­
stätigt, dass selbst die Katastrophenschutzbehörden nicht 
informiert und nicht gefragt werden. Das ist ganz sicher 
auch in .Bremen nicht anders. 

Jetzt zu den Behältern: Die mit Abstand meisten 
Transporte, die hier in der Vergangenheit stattgefunden 
haben und sicherlich auch in Zukunft stattfinden werden, 
sofern die Anlage weiterbetrieben wird, finden in 48Y­
Behältern statt. Wenn ich vorhin den Vertreter des TÜV 
richtig verstanden habe, dann hat er ausgeführt, dass für 
diesen Behältertyp die Integrität bei einem Brand mit einer 
Temperatur von 800°C Ober eine Dauer von 25 Minuten 
gewährleistet sei. Dazu habe ich zum einen die Frage, auf 
welche Art und Weise und von wem dies festgestellt wor­
den ist. Zum anderen hätte ich gern erläutert, wie diese 
Aussage mit dem zusammenpasst, was der Vertreter des 
TÜV zum Schluss gesagt hat, dass nämlich in den Anfor­
derungen der Internationalen Atomenergieorganisation, 
die in die deutsche Gefahrgutverordnung übernommen 
worden sind, von 800°C und 30 Minuten die Rede ist. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Neumann. - Ich gebe die Fragen an 
den TÜV weiter. - Bitte sehr. 

Dr. Brock (TÜV-Arge KTW): 
Die 25 Minuten sind mit einem Rechenprogramm und mit 
Versuchen ermittelt worden. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Herr Neumann, möchlten Sie dazu noch etwas sagen?­
Bitte sehr. 

Wolfgang Neumann (Sachbeistand): 
Das war die Antwort auf die eine Frage. Es fehlt aber 
noch die Antwort auf die Frage, wie dies mit den Anforde­
rungen der Gefahrgutverordnung zusammenpasst, nach 
der nachgewiesen werden muss, dass 30 Minuten Ober­
standen werden. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Bitte sehr. 

Dr. Brock (TÜV-Arge IKTW): 
Zunächst einmal muss ich auf Herrn Fischer vom BMU 
verweisen, da ich nicht der Gutachter der Genehmi­
gungsbehörde für die Behälter bin. Das möchte ich klar­
stellen. Sie deuten sicherlich an, dass Änderungen in den 
Transportanforderungen geplant sind, sie um diese fünf 
Minuten auf 30 Minuten auszudehnen. 

(Keller [Einwender]: Wie ist das bitte schön 
zu verstehen?) 

Verhandlungsleiter Franke: 
Ist das so zu verstehen, dass wegen der Fortentwicklung 
der untergesetzlichen Vorgaben für die Behälterfragen 
das Bundesumweltministerium etwas sa!Jen sollte? - Bitte 
sehr, Herr Fischer. 

Fischer (BMU): 
Ich kann nur das wiederholen, was ich vorhin gesagt 
habe. Das ist die Auskunft, die mir die zuständige Bun­
desbehörde gegeben hat. Für Versandstückmuster vom 
Typ 48Y sind seit 1. Januar 2003 entsprechende gefahr­
gutrechtliche Vorschriften festgelegt worden, die eine Prü­
fung der Widerstandsfähigkeit gegenübe'r einer Feuerein­
wirkung von soooc und 30 Minuten Dauer beinhalten. Die 
48Y-Behälter besitzen eine solche Zulassung vom Typ 
HM. Dies hat mir die zuständige Behörde aufgeschrieben. 
Darüber hinaus kann ich mangels eigener Kenntnis en 
detail, also etwa zur Frage, welche Prüfungen dort 
zugrunde gelegen haben, nicht viel beitragen. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Fischer. - Weil wir hier wohlgemerkt 
über die Transportproblematik sprechen, fasse ich zu­
sammen, dass Herr Fischer dem nach!geordneten Bun­
desamt für Strahlenschutz sicherlich den Eindruck der 
Einwenderseite vermitteln wird, dass die Genehmigungs­
praxis als misslich- ich greife Ihr Wort auf, Herr Neu­
mann - empfunden wird. 

Die nächste Wortmeldung auf meiner Liste stammt 
von Herrn Buchholz. - Ich bitte um Geduld, Herr Buchholz; 
Herr Fischer hat sich noch einmal gemeldet. - Bitte sehr, 
Herr Fischer. 

Fischer (BMU): 
Ich werde diese Frage sicherlich als eine Nachfrage mei­
nerseits mitnehmen. Ich mache aber noc:h auf einen Um­
stand aufmerksam, der für die Beurteilung von Bedeutung 
ist. Da die Behälterzulassungen im Bereich des Verkehrs­
rechtes erfolgen, ist das Bundesumweltministerium nicht 
die zuständige Fachaufsichtsbehörde. Vielmehr erfolgt 
dies im Bereich des Bundesverkehrsmiinisteriums. Dies 
noch zum Hintergrund, weswegen ich aus eigener Kennt­
nis vergleichsweise wenig dazu beizutragen habe. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Fischer, für diese nützliche Klarstel­
lung. - Als ich Ihnen den Eindruck mitgeben wollte, dass 
auf der Einwenderseite die Genehmigungspraxis - ich 
greife noch einmal das Wort von Herrn Neumann auf- als 
misslich empfunden wird, bezog sich dies auch auf die 
Arbeitsteilung unter den für die Transportvorgänge zu­
ständigen Behörden. - Bitte sehr, Henr Buchholz, Sie 
haben jetzt das Wort. 

(Zuruf des Einwenders Buchholz) 

- BiUe sehr, dann erteile ich Herrn Visser das Wort. 
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Drs. Visser (Einwender): 
Ich möchte von den Ve1rtretern des Ministeriums wissen, 
ob sie die Aussagen über die 48Y-Behälter, die 30 Minu­
ten und die 800°C auch mit den holländischen Stellen 
"gecommuniceerd" haben; denn die Züge von Ureneo 
fahren durch Enschede, Hengelo, Deventer, Amersfort 
und Utrecht. Das alles sind dicht besiedelte Gemeinden. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Ich frage zunächst die Stenografen, ob eine Übersetzung 
erforderlich ist. - Das ist nicht der Fall. Dann frage ich 
Herrn Fischer, ob er dazu etwas sagen möchte. 

Fischer (BMU): 
Ich habe den Kern der Frage nicht verstanden. Geht es 
Ihnen darum, ob das BMU oder die Bundesregierung die 
holländischen Behörden über Transporte informiert, oder 
geht es darum, ob wir die' niederländische Regierung über 
Erkenntnisse informieren, die wir bekommen? Worum 
gehteslhnen? 

Verhandlungsleiter Franke: 
Einer unserer Dolmetscher meldet sich zu Wort. - Bitte 
sehr. 

Ganzer (Dolmetscher): 
Es hat sich ein kleiner Niederlandismus eingeschlichen. 
Mit der Frage, ob dies "g,ecommuniceerd" wird, meint der 
Einwender, ob deutsche Behörden den niederländischen 
Behörden Mitteilung über geplante Transporte auf nie­
derländischem Staatsgebiet machen, weil die Transporte 
dort durch dicht besiedelte Gebiete führen. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank für die Klarstellung. - Herr Fischer, möchten 
Sie dazu etwas sagen? 

Fischer (BMU): 
Danke. Damit ist für mich die Frage klar. - Wenn Trans­
porte über niederländisches Staatsgebiet durchgeführt 
werden, ausgehend von Gronau oder irgendeiner anderen 
Anlage in Deutschland, müssen regelmäßig sowohl Ge­
nehmigungen für das Gebiet der Bundesrepublik als auch 
entsprechende Genehmigungen für den Nachbarstaat­
dies betrifft nicht nur diE~ Niederlande, sondern würde 
auch Frankreich oder einen anderen Nachbarn betreffen -
beantragt und erteilt werden. Diese Genehmigungen sind 
bei den im Nachbarstaat jeweils zuständigen Behörden zu 
beantragen und werden dort erteilt oder versagt. Darauf 
hat die Bundesrepublik keinen Einfluss. Genehmigungen 
für Transporte in das Ausland werden vom Bundesamt für 
Strahlenschutz jeweils nur bis zur Grenzübergangsstelle 
genehmigt. Ab der Grenzübergangsstelle ist der Nachbar­
staat zuständig. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Fischer. - Sie haben eine Anschluss­
frage. Bitte sehr. 

Drs. Visser (Einwender): 
(Konsekutivübersetzung aus dem Niederländischen:) Gab 
es Fälle, in denen eine Genehmigung verw1eigert wurde? 

Fischer (BMU): 
Wenn die Frage so zu verstehen ist, ob es Fälle gab, in 
denen aufgrund der Einwirkung niederländischer Behör­
den oder der Behörden anderer Nachbarstaaten entweder 
Genehmigungen verweigert oder Transporte nicht durch­
geführt wurden, so kann ich aus meiner Kenntnis sagen, 
dass solche Fälle vorgekommen sind. Sie hatten in der 
Regel zum Hintergrund, dass Sicherungsmaßnahmen im 
Nachbarstaat nicht in der erforderlichen Weise durchge­
führt werden konnten oder dass es Probleme beim Trans­
port auf der Schiene gab. Wir haben aber keine Kenntnis 
davon, wenn Genehmigungen beantragt und nicht erteilt 
werden, vor allem dann nicht, wenn es im Ausland pas­
siert. Wir bekommen in der Regel eine Mitteilung, wenn 
das BfS eine Genehmigung versagt. Aber ich kann mich 
nicht daran erinnern, dass bei grenzüberschreitenden 
Transporten eine Genehmigung verweigert worden ist, 
weil die Anschlussgenehmigung vom Nachbarstaat nicht 
erteilt wurde. Es mag vorgekommen sein. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Fischer.- Ich habe jetzt Wortmeldun­
gen von Herrn Buchholz, Herrn Keller und Herrn Neu­
mann. - Bitte sehr, Herr Buchholz, Sie haben das Wort. 

Buchholz (Einwender): 
Ich möchte in diesem Zusammenhang an einen Vorfall 
erinnern, den der Einwender aus Holland vielleicht nicht 
mehr ganz präsent hat: Mitte der 90er-Jahre gab es von 
der zu Enschede gehörigen Gemeinde Glanerbrug mas­
sive Proteste gegen die Urantransporte über das Ge­
meindegebiet. Es hat damals in Absprache zwischen der 
Stadt Gronau und Ureneo ein Abkommen 9egeben, das 
besagte, dass die Transporte nicht mehr über Glanerbrug 
führen sollten. Insofern gibt es durchaus die Möglichkeit, 
dass Kommunen auch in Holland entsprechend aktiv 
werden, um die Transporte über das Gemeindegebiet 
untersagen zu lassen. 

Vorhin wurde von dem Vertreter der Antragstellerin 
gesagt, dass bei dem Transportunfall Ende Mai in den 
Niederlanden auch von der Firma Ureneo schnell jemand 
vor Ort war. Meine konkreten Fragen: Erstens. Lag dies 
daran, dass von der Firma Ureneo jemand im Konvoi 
mitgefahren ist? Wenn nicht, wie lange hat es gedauert, 
bis jemand von Almelo nach Bathmen - so hieß der Ort, 
an dem der Unfall passiert ist- gekommen war? Zweitens. 
Ist es richtig, dass es dabei wieder nur einen Fahrer ge­
geben hat, wie es bei Urantransporten die Regel zu sein 
scheint? Ich wohne in der Nähe des Gronauer Heerwegs 
und sehe die Transporte fast wöchentlich vorbeirauschen. 
Es sind in der Regel britische LKWs mit Rechtssteuerung 
und nur einem Fahrer. Hier stellt sich auch die Frage, ob 
dies zulässig ist. Drittens. Mich würde ferner interessie­
ren, ob der angesprochene große Bahntransport mit circa 
800 t UFe, der auch ungefähr Ende Mai stattfand und von 
Gronau über Münster nach Rotterdam führte, ein einmali-
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ger Transport gewesen ist oder ob jetzt des Öfteren 
Transporte in dieser Größenordnung erfolgen werden. -
So viel zu diesem Komplex. 

Jetzt noch wenige Anmerkungen zum Thema Image­
verlust in Gronau. Herr Ohnemus, Sie wissen ganz genau, 
dass die Gronauer Innenstadt momentan ziemlich verlas­
sen ist. Selbst im schönen Ortsteil Epe gibt es eine 
Menge ·leer stehende!r Geschäfte. Das alles kann kein 
Zufall s~in, denke ich. 

(Widerspruch und Unruhe) 

Das ehßmalige van-Delfen-Gelände in der Gronauer In­
nenstadt - leider sincl wir jetzt nicht in Gronau, sonst 
könnten wir einen Ortstermin machen -, liegt brach. An­
fang der 80er-Jahre ist die Textilindustrie bekanntlich 
niedergegangen. Die Stadt Gronau hat es bis heute nicht 
geschafft, einen Investor zu finden, der das Gelände 
übernehmen will. Woran liegt das unter anderem wohl? 

Dass die Menschen jetzt zur Landesgartenschau 
kommen, mag für das Image der Stadt ein guter Erfolg 
sein. Aber eigentlich kann die Stadt nur froh darüber sein, 
dass d~r Bekanntheitsgrad der Gronauer Anlage nicht so 
groß wi~ der der Atomanlage in Gorleben oder an ande­
ren Standorten ist. Aber Sie wissen, dass wir dabei sind, 
auch mi~ Unterstützung von auswärtigen Freundinnen und 
Freunden daran zu arbeiten. Gestern hat sich wieder 
gezeigt, dass es Möglichkeiten gibt, mit kreativen Aktio­
nen den Standort Gronau hinsichtlich dieser unschönen 
Atomfabrik populär zu machen. Sie dürfen sicher sein, in 
der nächsten Zeit ist in dieser Richtung noch mehr zu 
erwarten, falls die Genehmigung erteilt werden sollte. 

Verhandlungsleiter F1ranke: 
Vielen Pank, Herr Buchholz. - Ich frage die Antragstelle­
rin, ob sie zu den aufgeworfenen Transportfragen etwas 
sagen will. 

Dr. Ohnemus (Antrag.stellerin): 
Es waren zwei Fragenkomplexe, zum einen der LKW­
Unfall awf der A 1 in den Niederlanden und zum anderen 
der Eisenbahntransport vor kurzem. 

Zum LKW-Unfall: Es war ein Fahrer in diesem LKW. 
Die Urenco-Mitarbeiter, die zum Ort des Unfalls kamen, 
sind nicht in dem Konvoi mitgefahren. Sie wurden von den 
Einsatzkräften in der Anlage verständigt und sind dann 
unmittelbar an den Ort des Geschehens gekommen. Wie 
lange dies gedauert hat, weiß ich nicht. Wenn es hier 
wichtig ist, kann ich diese Angabe bis morgen besorgen. 

Zu dem Eisenbahntransport mit den 800 t: Die Frage 
lautete, ·ob es ein Einzelfall ist oder des Öfteren vor­
kommt. Ich erinnere mich an einen Einwand von heute 
Morgen, der dahin gin!J, dass noch mehr Transporte auf 
die Schiene verlagert werden sollten. Das ist auch unser 
Bestreben. Wir haben den Eisenbahnanschluss erst seit 
September 2001. Viele Transporte werden nicht von uns 
organisiert und in die Wege geleitet. Das machen die 
Kunden. Entsprechend bestimmen sie auch, ob der 
Transport per LKW oder per Eisenbahn erfolgt. Wir tun 

unser Möglichstes, um die Kunden dahin gehend zu moti­
vieren, dass immer mehr auf die Bahn kommt. Wo wir 
selbst organisieren - der Transport, der nach Rotterdam 
ging, war ein solcher-, versuchen wir, wo immer möglich 
auf die Schiene zu gehen. Im Klartext heißt das, dass es 
sich nicht um einen Einzeltransport handelte, sondern 
noch öfter vorkommen wird. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Ohnemus. - Ich habe jetzt auf der 
Rednerliste Herrn Keller. - Sie haben das Wort, es sei 
denn, Sie lassen Herr Buchholz für eine Nachfrage den 
Vortritt. - Herr Buchholz, bitte sehr. 

Buchholz (Einwender): 
Es geht auch kurz, denke ich. Es wäre für uns schon 
aufschlussreich, zu erfahren, wie schnell die Urenco-Mit­
arbeiter vom Almeleer Werk bis zum Unfallort gebraucht 
haben. Es wäre gut, wenn wir die Auskunft morgen be­
kommen könnten. 

Dass die Transporte jetzt zunehmend mit der Bahn 
erfolgen, ist bekannt. Die Frage muss ich vielleicht präzi­
sieren. Es handelte sich um einen Transport, der, von 
Gronau kommend, über Münster und durch die Grafschaft 
Bentheim, was sicherlich auch für die Anwesenden inte­
ressant ist, nach Rotterdam lief. Ich erinnere in diesem 
Zusammenhang an eine Anfrage der Grünen im Bundes­
tag, die vor etwa drei oder vier Jahren gestellt wurde und 
in der es speziell darum ging, wie die Urantransporte, die 
Tails-Transporte, von Gronau nach Russland abgewickelt 
werden. Seinerzeit gab es noch die Information, dass sie 
per LKW zu norddeutschen Seehäfen zur Verschiffung 
gebracht würden. Insofern geht es erst einmal nur um die 
Information, ob jetzt alle Transporte nach Russland über 
Holland erfolgen oder ob es ein Mischsystem gibt, ob also 
sowohl norddeutsche Häfen als auch Rotterdam angefah­
ren werden. Mich würde interessieren, was die holländi­
sche Regierung dazu sagt. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Buchholz. - Möchte die Antragstellerio 
auch dazu etwas sagen? - Bitte. 

Dr. Ohnemus (Antragstellerin): 
Der Transport ging in den Hafen von Rotterdam. Dorthin 
werden auch noch mehrere Transporte gehen. Ich kann 
hier natürlich nicht festlegen, wie viele Transporte pro 
Jahr in welchen Hafen gehen. Das muss individuell fest­
gelegt werden können. Natürlich war die niederländische 
Regierung darüber informiert, denn man braucht auch in 
Rotterdam eine Genehmigung, um einen solchen Trans­
port durchführen zu können. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Ohnemus. - Jetzt ist Herr Keller auf 
meiner Rednerliste der Nächste. - Bitte sehr. 

Keller (Einwender): 
Herr Fischer hat als Vertreter des Bundesumweltministe­
riums eine Frage nicht beantworten können. Bevor die 
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Frage im Bermudadreieck der Zuständigkeiten der Bun­
desregierung versickert, bitte ich darum, dass der Vertre­
ter des Bundesverkehrsministeriums uns diese Frage 
beantwortet. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Herr Keller, es ist kein Vertreter des Bundesverkehrsmi­
nisteriums anwesend, weil, wie mehrfach erläutert, die 
Transportvorgänge nicht Gegenstand dieses Genehmi­
gungsverfahrens sind. - Herr Neumann, bitte, Sie haben 
jetzt das Wort. 

Wolfgang Neumann (Sachbeistand): 
Ich habe eine Nachfrage zur Feststellung der 25 Minuten, 
wobei es mir egal ist, ob sie mir der TÜV, die nordrhein­
westfälische Genehmigungsbehörde für Transporte, das 
BMU oder der Antragsteller beantwortet. Ich möchte wis­
sen, wann diese 25 Minuten mit einem Rechenprogramm 
nachgewiesen worden sind und ob dieses Rechenpro­
gramm das Tenerife-Programm war. 

Verhandlungsleiter Franlke: 
Ich frage zunächst den Antragsteller und dann den TÜV, 
ob sie etwas dazu sagen möchten. Ich betone allerdings 
nochmals, dass die Transportvorgänge nicht originärer 
Gegenstand dieses Genehmigungsverfahrens sind. Uns 
ist bewusst- das ergibt sich ja schon aus der Gliede­
rung -, dass die Behälterproblematik in anderem Zusam­
menhang Gegenstand dieses Genehmigungsverfahrens 
ist. Ich habe etwas Sorge, dass bei der Erörterung dieser 
Transportfragen die Diskussion eine gewisse Kopflastig­
keil bekommt. Sie gehören in diesem Genehmigungsver­
fahren in einen anderen G!iederungspunkt. 

Verstehe ich Sie richtig, dass wir die Behälterproble­
matik auch aus Ihrer Sicht besser dort erörtern sollten, wo 
sie in diesem Genehmigungsverfahren hingehört? Es 
wäre mir sehr recht. - Bitte, Herr Neumann. 

Wolfgang Neumann (Sachbeistand): 
Dagegen spricht nichts, wenn genau diese Problematik 
unter dem Tagesordnungspunkt 3.3.4 auch wirklich be­
handelt werden kann und von Ihnen nicht mit der Begrün­
dung ausgeschlossen wird, es handele sich um Trans­
portfragen. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Das kann ich Ihnen zusichern. Vielen Dank, Herr Neu­
mann. - Ich frage, ob es weitere Wortmeldungen zum 
Tagesordnungspunkt 1 mit den Untergliederungspunk­
ten 1.1 bis 1.4 gibt. - Bitte sehr. 

Dannheim (Einwenderin): 
Ich möchte noch einmal deutlich zum Ausdruck bringen, 
dass ich nicht damit einverstanden bin, dass Transport­
fragen hier nicht behandelt werden können bzw. nicht zum 
Genehmigungsverfahren gehören; denn die Transporte 
finden im Zusammenhang mit dem Betrieb dieser Anlage 
statt. Eine Erweiterung der Kapazität dieser Anlage wird 
dazu führen, dass es um ein Vielfaches mehr an Trans­
porten geben wird. Diese Transporte stehen in direktem 

Zusammenhang mit Risiken für die Bevölkerung hier in 
Gronau und entlang der Transportstrecke. Von daher 
stehen diese Transporte für mich auch in direktem Zu­
sammenhang mit der Genehmigung der Erweiterung der 
Kapazität oder dem Betrieb der Anlage. 

Zum anderen stelle ich zum Transport eine Frage: Wir 
haben viel über die thermische Belastbarkeit und die 
Wandstärke der Behälter gehört. Mich interessiert, welche 
weiteren Sicherungsmaßnahmen bei den Transporten 
getroffen werden. Werden bei den Transporten so ge­
nannte Overpacks verwendet, wenn ja, für welche Art von 
Transporten, wenn nein, bei welchen nicht und warum 
nicht. - Danke. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank. - Ich habe Verständnis für das Anliegen, die 
Transportproblematik in grundsätzlicher Weise in diese 
Erörterung einzubeziehen. Wir haben aber schon mehr­
fach erläutert, dass Gegenstand dieses Genehmigungs­
verfahrens nun einmal, wie es der Gesetzgeber ausdrück­
lich formuliert, die ortsfeste kerntechnische Anlage ist. 
Der Vertreter des Bundesumweltministeriums und andere 
Behördenvertreter haben bereits mehrfach erläutert, die 
rechtlichen Möglichkeiten, die Transportfrage im Geneh­
migungsverfahren aufzugreifen, würden schon dadurch 
eingegrenzt, dass es um Zuständigkeiten im Genehmi­
gungs- oder Aufsichtsverfahren anderer Behörden geht. 
Ich bitte um Verständnis, dass ich an der grundsätzlichen 
Einschätzung festhalte, dass die Transportvorgänge, so­
weit sie nicht als Anliefer- und Abfahrverkehr den Um­
weltauswirkungen der Anlage unmittelbar räumlich zuzu­
rechnen sind, nicht Gegenstand dieses Genehmigungs­
verfahrens sind. 

Dies vorausgeschickt richte ich die Frage an die An­
tragstellerin, ob sie zu der im zweiten Teil der Ausführun­
gen gestellten Frage etwas sagen möchte. - Bitte, Herr 
Ohnemus. 

Dr. Ohnemus (Antragstellerin): 
Könnten Sie bitte die im zweiten Teil gestellte Frage noch 
einmal formulieren? 

Verhandlungsleiter Franke: 
Die Einwenderio fragte, welche Vorkehrungen über die 
Behälterproblematik hinaus - so habe ich sie verstanden -
bei Transportvorgängen getroffen werden. - Bitte sehr. 

Dr. Ohnemus {Antragstellerin): 
Die angesprochenen Overpacks oder Umverpackungen 
sind für 30-Zoii-Behälter vorgeschrieben, in denen wir 
Product transportieren. Für die 48Y-Behälter sind diese 
Overpacks zurzeit nicht vorgeschrieben. Ab 1. Januar 
2004 werden wir aber solche Overpacks verwenden müs­
sen. Daran wird momentan gearbeitet. Das bezieht sich 
auch auf den Punkt, den Herr Dr. Brock angesprochen 
hat dass der Feuerschutz von 25 auf 30 Minuten erhöht . 
werden soll. - Danke. 
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Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Ohnemus. - Ich habe jetzt weitere 
Wortmeldungen zunächst von Herrn Biese und dann vom 
niederländischen Einwender. - Bitte sehr, Herr Biese. 

Dr. Bie~e (Einwende1r): 
Ich greiife auf, dass Sie die Frage der Transportangele­
genheiten mit Verweis auf die Genehmigung zurückwei­
sen. Sie selbst haben den Punkt 1.4 "Transport außerhalb 
der Anlage" in der Gliederungsliste angesetzt. Weiter 
hinten in Punkt 7.2.1 haben Sie die Transportstörfälle 
aufgeführt. Also seht:m Sie das Transportproblem und 
alles, was damit zusammenhängt, doch ganz sicher als 
Gegenstand dieser Erörterung an. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Dazu njlöchte ich Folgendes klarstellen: ln der Tat sehen 
wir Transportfälle als originären Gegenstand des Geneh­
migung:sverfahrens an, soweit es sich um Transportvor­
gänge innerhalb der Anlage handelt. Auf diese Vorgänge 
bezieht sich die von Ihnen in Bezug genommene Zif­
fer 7.2. ~.Wir sprechen jetzt aber über Transportvorgänge 
außerhalb der Anlage. Weil uns dies aus vielfältigen Dis­
kussionen im Vorfeld dieses Erörterungstermins und auch 
aus del]ll letzten ErörtElrungstermin im Jahre 1997 bekannt 
ist, bes~and bei uns die Erwartung, dass sich immer wie­
der die iAbgrenzungsfrage ergeben wird, was Gegenstand 
des Geinehmigungsverfahrens für die ortsfeste Anlage ist 
und wie das Genehmigungs- und Aufsichtsregime für 
Transportvorgänge außerhalb der Anlage ist. Deswegen 
haben ~ir vorsorglich - gewissermaßen mögliche Einwen­
dungen; voraussehend - unter den übergreifenden The­
men di!e Abgrenzungsproblematik zum Genehmigungs­
und Aufsichtsregime für Transportvorgänge außerhalb der 
Anlage :aufgenommen. - Bitte sehr, Herr Biese. 

Dr. Biese (Einwender): 
Aber es ist doch einfach nicht von der Hand zu weisen, 
dass eiin Spinnenkörper, in diesem Falle eine Fabrikan­
lage, ohne die Beine, also ohne Verbindungen ins Land 
hinein, !überhaupt nicht leben kann. Also sind die Trans­
portfäll~. Transportwege und Transportbehälter insbeson­
dere bt:Ji einer Erhöhung der Mengen " die Erhöhung 
beträgt ja fast 200 % - unbedingt von großer Bedeutung. -
Danke sehr. 

Verhan~llungsleiter Franke: 
Das ist unbestritten. Ich muss aber darauf hinweisen, 
dass si:ch diese Transportvorgänge, wie jetzt mehrfach 
erläutert, nicht im kontrollfreien Raum bewegen. Es geht 
nur um ein anderes Genehmigungs- und Aufsichtsre­
gime. - Nach meiner Rednerliste ist jetzt der niederländi­
sche Einwender an dt~r Reihe. - Zuvor aber noch einmal 
Herr Biese. - Bitte sehr. 

Dr. Biese (Einwender): 
Dann müsste doch aber, falls genehmigt wird, von der 
Genehmigungsbehörde auch die Weisung an die Behör­
den oder Einrichtungen ergehen, die Transporte überwa-

chen, damit sie nicht ungeschoren bleiben. Das ist doch 
von uns wohl so zu verstehen. - Schönen Dank. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Zwischen der atomrechtlichen Genehmigungsbehörde 
und dem Bundesamt für Strahlenschutz besteht kein Wei­
sungsverhältnis, sondern ein Verhältnis enger Zusam­
menarbeit in Fragen, die die Aufgabenbereiche beider 
Behörden berühren. - Als Nächster ist jetzt der niederlän­
dische Einwender an der Reihe. - Bitte sehr. 

Drs. Visser (Einwender): 
(Konsekutivübersetzung aus dem Niederländischen:) Ich 
möchte wissen, in welcher Weise das Recht auf Ein­
spruch im Hinblick auf diese Behälterfrage gewährleistet 
ist. Wenn es jetzt nicht passt, werde ich später darauf 
zurückkommen. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank. - Da wir uns jetzt bei der Erörterung der 
Transportproblematik befinden und wir uns jedenfalls mit 
Herrn Neuman darauf verständigt hatten, die eigentliche 
Behälterproblematik dort zu erörtern, wo sie im Prüfungs­
spektrum dieses Erörterungsverfahrens hingehört, 
schlage ich vor, auch Ihre Frage an jener Stelle zu be­
handeln. - Herr Buchholz, wollen Sie die Frage klarstellen, 
die ich möglicherweise missverstanden habe? - Bitte sehr. 

Buchholz (Einwender): 
Wenn ich es richtig verstanden habe, hat der Einwender 
danach gefragt, wann das Verfahren für die Transporte in 
Holland stattfindet, damit er dort Einspruch gegen die 
Transporte durch Holland einlegen kann, wenn er im 
Rahmen dieses Verfahrens keinen Einspruch gegen die 
Transporte einlegen kann. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Zu dieser Frage hat zum einen Herr Neumann schon 
Ausführungen gemacht, die er - ich greife zum wieder­
holten Male auf seine Wortwahl zurück - als missliche 
Verwaltungspraxis bezeichnet hat. Er hat bereits darauf 
hingewiesen, dass im Verfahren nach § 4 Atomgesetz 
jedenfalls für den deutschen Teil des Transportvorgangs 
keine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen ist. Wenn Sie 
diese Frage zur Prüfung stellen wollen, müssten Sie sich 
an die für die Erteilung der Transportgenehmigungen 
zuständigen Behörden wenden. Das wären insbesondere 
das Bundesamt für Strahlenschutz und die Verkehrsbe­
hörden, die nach Gefahrgutrecht für die Genehmigung 
und vor allem die Überwachung der Transportvorgänge 
zuständig sind.- Wenn Herr Fischer dies jetzt noch er­
gänzen möchte, gebe ich ihm gern das Wort. 

Fischer (BMU): 
Sie haben soweit alles gesagt. Was Einsprüche gegen 
Transporte auf niederländischer Seite anbetrifft, wird hier 
niemand eine Antwort geben können, sofern nicht zufällig 
ein Kenner des niederländischen Rechtes in diesem 
Raum ist. Das müssen Sie in Ihrem eigenen Land erfra­
gen. 
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Verhandlungsleiter Franke: 
Da ich annehme, dass kein Kenner des niederländischen 
Rechts im Raume ist- - Bitte sehr, Herr Buchholz. 

Buchholz {Einwender): 
Nein, ich will mir hier nichts anmaßen. Ich möchte nur 
fragen, ob jemand von der niederländisch-deutschen 
Kernenergiekommission anwesend ist. Ich meine jene 
dubiose Kommission, von der man eigentlich nie jeman­
den zu sehen bekommt und die immer nur in irgendwel­
chen Publikationen herumgeistert. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Nach meiner Kenntnis nicht. 

(Buchholz [Einwender]: Das hätte mich 
auch gewundert!) 

Ich habe jetzt keine weitere Wortmeldung mehr. - Ent­
schuldigung, bitte sehr. - Danach sind Sie an der Reihe, 
Herr Keller. 

Dannheim {Einwenderin): 
Wir werden uns sicherlich nicht darüber einig, ob die 
Transporte Bestandteil dieses Verfahrens werden. Ich 
möchte aber das, was ich vorhin gesagt habe, noch er­
gänzen und es weiter ausführen. Es ist hier schon deut­
lich geworden, dass das Bundesamt für Strahlenschutz 
für die Genehmigung einzelner Transporte zuständig ist. 
Es geht aber nicht einfach nur um die Genehmigung und 
die Abwägung einzelner Transporte. Ich habe vorhin an­
gemerkt, dass es durch die Erweiterung der Kapazität der 
Anlage ein Vielfaches mehr an Transporten geben wird. 
Dadurch werden sich auch die Risiken für die Bevölke­
rung vermehren. Hier interessiert mich, ob in diesem 
Verfahren jemals eine Risikoabwägung all dieser Trans­
porte, die durch die Lande rollen werden, vorgenommen 
werden wird. Beim Bundesamt für Strahlenschutz oder bei 
der Bezirksregierung handelt es sich immer nur um die 
Genehmigung eines einzigen oder mehrerer Transporte 
innerhalb bestimmter Fristen. Das haben wir gehört. Da 
geht es nie um die Beurteilung der Gesamtzahl aller 
Transporte, die durch das Land, hier durch den Landkreis 
oder durch die Region rollen werden. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Möchte das Bundesumweltminister dazu etwas sagen? -
Aus meiner Sicht kann ich dazu nur bemerken, dass auch 
die - lassen Sie es mich so beschreiben - Summationsef­
fekte der Gesamtheit aller Transportvorgänge, auf die es 
Ihnen offenbar ankommt, eigentlich nur Gegenstand des 
für den Transportvorgang einschlägigen Genehmigungs­
verfahrens sein könnten. - Bitte sehr, Herr Fischer. 

Fischer {BMU): 
Ich kann darüber hinaus nur noch den Hinweis geben, 
dass zu überlegen wäre, ob diese Dinge nicht in der Ab­
wägung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung 
eine Rolle spielen könnten. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Fischer. - Bitte sehr. 

Dannheim {Einwenderin): 
Dann stelle ich direkt die Frage, ob das in der UVP be­
handelt wurde und zu welchen Erkenntnissen der Gut­
achter gelangt ist, der die UVP durchgeführt hat. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Ich reiche die Frage, ob dieses Thema in die UVP einbe­
zogen worden ist, an das Öko-Institut weiter. - Bitte sehr, 
Herr Küppers. 

Küppers {Öko-Institut): 
Transporte auch außerhalb der Anlage sind in unsere 
UVP einbezogen worden, allerdings nur im Nahbereich 
der Anlage, um zu gewährleisten, dass auch der Stand­
ortbezug noch gegeben ist. Wir haben bei unserer bishe­
rigen Ermittlung der Sachverhalte natürlich auch feststel­
len müssen, dass mit einer Ausweitung der Transporte zu 
rechnen ist, die dann beispielsweise im Hinblick auf damit 
verbundene Emissionen wie Lärmbelästigungen zu be­
werten sind. Eine abschließende Bewertung haben wir 
noch nicht vorgenommen; diese wird erst im weiteren 
Verlauf der Begutachtung erfolgen. Aber einbezogen sind 
diese Transporte tatsächlich außerhalb der Anlage im 
Nahbereich, nicht aber beispielsweise auf holländischem 
Staatsgebiet. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Küppers. - Um den Untersuchungs­
rahmen der UVP aus der Sicht der Genehmigungsbe­
hörde zu beschreiben, weise ich auf § 12 UVPG hin, 
wonach die Bewertung der .,Umweltauswirkungen des 
Vorhabens auf der Grundlage d~r zusammenfassenden 
Darstellung ... im Hinblick auf ei$e wirksame Umweltvor­
sorge ... nach Maßgabe der gelt~nden Gesetze" zu erfol­
gen hat. Das heißt, mögliche E~gebnisse einer Umwelt­
verträglichkeitsprüfung erweitern! nicht die Regelungs­
möglichkeiten der Genehmigun~sbehörde; denn unser 
Ausgangspunkt ist, dass wir aufgrund der Arbeitsteilung 
zwischen den Genehmigungs- ~nd Aufsichtszuständig­
keiten für Transportvorgänge k~ine Regelungsmöglich­
keiten für außerbetriebliche Tr~nsportvorgänge haben, 
abgesehen von den Umweltauswi!rkungen im Nahbereich. 
Nach § 12 UVPG gibt es dann ~uch keine Möglichkeit, 
eventuelle Erkenntnisse einer UYP in dieser Genehmi­
gung zu berücksichtigen. Dies Hat dann natürlich auch 
Rückwirkungen auf die Umgren~ung des UVP-Untersu­
chungsrahmens, weil jedenfalls inicht offensichtlich der 
Fall eintreten soll, dass in der UVI]' etwas untersucht wird, 
was nachher eindeutig nicht meHr berücksichtigt werden 
kann. 

i 

Gibt es weitere Wortmeldun!l)en? - Bitte sehr, Herr 
Neumann. 

i 
Wolfgang Neumann (Sachbeist~nd): 
Genau der Paragraph, auf den i Sie jetzt hingewiesen 
haben, § 12, ist bei dieser Geschithte die Crux. Dort wird 
nämlich auf den Genehmigungstatbestand des Atom-
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rechts und damit im Falle der Transporte auf die Gefahr­
gutverordnung verwiesen. Von daher wäre es sehr gut, 
wenn ir diesem Verfahren juristische Überlegungen an­
gestellt würden, inwieweit die Möglichkeiten der Umwelt­
verträglichkeitsprüfun9 dazu genutzt werden könnten, 
diesen § 12 so auszulegen, dass beispielsweise -auch die 
erhöhte Strahlenbelastung aufgrund einer vermehrten 
Zahl von Transporten- natürlich treten auch andere 
Belastungen auf- untersucht wird. Wenn man sich nur auf 
das Transportrecht, auf die Gefahrgutverordnung, zurück­
zieht, dann findet man da, wie Frau Dannheim es korrekt 
ausgeführt hat, nur Begrenzungen, die sich ausdrücklich 
auf einen einzelnen Transport bzw. einen einzigen Be­
hälter beziehen, was die Ortsdosisleistung usw. angeht. 

Von daher wäre es sehr wichtig, hier im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsprüfung einmal zu betrachten, wie 
sich die Situation vom Gefahrgutrecht her, wo einzelne 
Transporte bewertet und betrachtet werden, bis hin zur 
Anlagengenehmigung verändert. Die beantragte Anlage 
ist ja daran schuld, dass sich in dieser Region noch mehr 
Transporte abspielen werden und sich die UFs-Transporte 
hier konzentrieren we,rden. Daher müsste es aus meiner 
Sicht auch berechtigt sein, dies umfassend zu prüfen, 
also nicht nur in Bezug auf Probleme wie Lärm, sondern 
auch auf Strahlenbelastungen. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Neurnann. - Lassen Sie mich eine 
Bemerl<ung machen, die sich auf alle im Rahmen dieses 
Erörterungstermins und auch im Auslegungsverfahren 
erhobenen Einwendungen bezieht. Es ist selbstverständ­
lich, dass wir sie alle sorgfältig prüfen und vor allem bei 
den Fragen, an denen den Einwendern offenkundig be­
sonders liegt- ich habe zur Kenntnis genommen, dass die 
Frage qer Transportvorgänge dazugehört -, mit besonde­
rer Sorgfalt unsere bisherige Sichtweise überprüfen wer­
den. Lassen Sie mich aber auch Folgendes hinzufügen: 
Dass ein Genehmigungsverfahren für eine ortsfeste An­
lage vom Ansatz her nicht geeignet ist, von Ihnen emp­
fundene Defizite eines anderen gesetzlichen Zulassungs­
verfahrens für Transportvorgänge zu kompensieren, liegt 
ebenso auf der Hand. 

Meine Damen und Herren, es ist jetzt kurz vor 
18.10 Uhr. Wir haben damit die in Aussicht genommene 
nächste Zäsur, die gegen 18 Uhr eintreten sollte, schon 
etwas überschritten. Ich meine, wir hätten jetzt in der 
Erörterung vom Inhalt her wieder eine gewisse Zäsur 
erreicht, sodass wir eine weitere Unterbrechung einlegen 
könnten. Ich unterbreche die Erörterung bis 18.30 Uhr.­
Vielen Dank. 

(Unterbrechung von 18.10 bis 18.37 Uhr) 

Meime Damen und Herren, wir fahren in der Erörterung 
fort. Auf meiner Wortmeldeliste steht Herr Keller. Ich sehe 
jetzt eine weitere Wortmeldung.- Herr Keller, möchten Sie 
etwas sagen oder darf ich der Dame den Vortritt lassen? 

(Keller [Einwender]: Worum geht es?) 

-Um Ihre Wortmeldung. 

Keller (Einwender): 
Ich kann auch der Dame den Vortritt lassen. Deshalb 
fragte ich, worum es geht. Ich lasse der Dame den Vor­
tritt. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Bitte sehr, Sie haben das Wort. 

Rinsky (Einwenderin): 
Der Punkt, den wir vor der Pause erörtert hatten, ist noch 
nicht zu Ende behandelt. Folgendes Problem war aufge­
taucht und ist auch ganz deutlich benannt worden: Im 
Grunde wird nirgendwo eine Abschätzung der Risikofol­
gen vorgenommen, die mit dieser Anlagenerweiterung 
verbunden wären. Da scheint es eine Lücke in den Ge­
setzen zu geben, da dies weder in der UVP - da scheint 
vorgesehen zu sein, nur die Auswirkungen im näheren 
Umkreis, also Gronau und Umgebun~J zu beurteilen -, 
noch bei der Genehmigung der Behälter noch bei der 
Genehmigung der Transporte vorgesehen ist. Wir den­
ken, dass es erst einmal gilt, es als Problem zu erkennen, 
dass es da eine Lücke gibt und dass es Aufgabe der 
Genehmigungsbehörde ist, hier Schadensvorsorge ge­
genüber der Bevölkerung zu betreiben; man muss sich 
überlegen, wo diese Risikoabschätzung erfolgen soll. Ich 
denke, das ist auch abzuschätzen. 

Es gibt typische Transportwege. Als deutsche Häfen 
waren in der Vergangenheit ganz klar nur Bremerhaven 
und Harnburg im Spiel. Für diese Häfen wird es ganz 
eindeutig: Weil diese Erweiterung für Exporte auf den 
Weltmarkt bestimmt ist- die gesamte E1weiterung wird in 
den Export gehen, weil der bundesdeutsche Markt jetzt 
schon gesättigt ist-, kann man also ausrechnen, inwieweit 
sich das Transportaufkommen für diese beiden Häfen 
erhöhen wird. Darüber hinaus wäre das zusätzliche 
Transportaufkommen für die Niederlande zu betrachten, 
wo wahrscheinlich der Hafen Rotterdam die größte Rolle 
spielt. Außerdem müsste bedacht werden - ich bekam 
eben mit, dass es jetzt einen Gleisanschluss in der Gro­
nauer Anlage gibt-, dass in Zukunft offenbar mehr UFs­
Transporte über die Schiene als über die Straße laufen 
werden. 

Für die Stadt Bremen würde dies zum Beispiel Fol­
gendes bedeuten: Bisher laufen die LKW-Transporte auf 
der Autobahn an der Stadt Bremen vorbei. Wenn sie über 
die Schiene nach Bremerhaven gehen, so gibt es keinen 
anderen Weg als durch den Bremer Hauptbahnhof und 
mitten durch die gesamte Bremer Stadt. Das heißt, in 
Zukunft werden dann verstärkt UFs-Transporte quer durch 
die ganze Stadt und mitten durch den Bremer Haupt­
bahnhof nach Bremerhaven gehen. Das damit verbun­
dene Risiko müsste gegenüber dem Interesse des An­
tragstellers abgeschätzt und abgewogen werden, zusätz­
lich auf dem Weltmarkt zu verdienen. 

Ich hätte jetzt gern von der Genehmigungsbehörde 
oder auch vom Bundesumweltministerium eine Auskunft 
darüber, wie diese Lücke im Gesetz geschlossen werden 
soll und an welcher Stelle diese Risikobewertung und 
Risikoabschätzung erfolgen soll. 
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Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank. - Bevor ich dem Bundesumweltministerium 
das Wort erteile, lassen Sie mich darauf hinweisen, dass 
wir, wie ich schon vor der Pause sagte, diese von Ihnen 
offenkundig als wichtig angesehene Problematik noch 
einmal sehr sorgfältig prüfen werden. Aber - in andere 
Worte gewendet- Sie haben jetzt den Begriff der Lücke 
im Gesetz verwandt. Der geborene Lückenschließer bei 
Gesetzen ist natürlich der Gesetzgeber und nicht die 
Genehmigungsbehörde. 

Dies als unmaßgebliche Ansicht einer Landesbehörde 
vorausgeschickt erteile ich zu dieser Frage dem Bundes­
umweltministerium das Wort. - Bitte sehr, Herr Fischer. 

Fischer (BMU): 
Ich kann sicherlich zusagen, dass ich diesen Eindruck mit 
nach Hause nehmen und vortragen werde. Ich kann aber 
nicht sagen, ob das, was Sie als Lücke beschreiben, mit 
irgendwelchen Maßnahmen seitens des BMU oder sei­
tens des Gesetzgebers geschlossen werden kann und 
geschlossen werden sollte. Sie werden Verständnis dafür 
haben, dass das jenseits der Möglichkeiten eines BMU­
Mitarbeiters hier auf diesem Erörterungstermin ist. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Fischer. - Bitte sehr. 

Rinsky (Einwenderin): 
Eine Rückfrage; ich gebe mich damit natürlich nicht zu­
frieden, dass jetzt sowohl die Genehmigungsbehörde als 
auch der Vertreter des BMU das mit nach Hause nehmen, 
sondern ich wüsste gern: Welche Initiativen werden denn 
jetzt ergriffen, um diese Gesetzeslücke in irgendeiner 
Weise zu schließen, und wer fühlt sich dafür verantwort­
lich? Wer ist dafür verantwortlich? 

Verhandlungsleiter Franke: 
Wir fühlen uns verantwortlich, noch einmal unsere 
Rechtsposition zu überdenken, welche Möglichkeiten zur 
Einbeziehung von Transportvorgängen in das Prüfungs­
spektrum des Genehmigungsverfahrens für eine ortsfeste 
Anlage bestehen. Wofür sich Herr Fischer verantwortlich 
fühlt, wird er jetzt selbst sagen. 

fiseher (BMU): 
Die Verantwortung des BMU in diesem Zusammenhang 
besteht darin, im Rahmen der Fach- und Rechtsaufsicht 
über die Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden darüber 
zu wachen, dass die Entscheidungen nach Recht und 
Gesetz erfolgen. Das werden wir in diesem Falle mit Si­
cherheit auch tun. 

Wenn der Gesetzgeber- das ist der Deutsche Bun­
destag - der Meinung ist, dass hier eine Lücke vorhanden 
ist, die zu schließen wäre, dann wird er darüber befinden 
müssen, mit welchen Mitteln er das macht. 

Ich habe gesagt, ich werde diesen Punkt mit nach 
Hause nehmen, will sagen: Ich werde vortragen, dass 
eine solche Lücke empfunden wird. Ich kann aber- das 
habe ich als zweiten Punkt genannt - keine Zusagen 

darüber machen, wie seitens meines Hauses dann mit 
diesem Empfinden umgegangen wird, ob daraus also ein 
Gesetzentwurf des BMU wird oder was auch immer. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Fischer. - Gibt es weitere Wortmeldun­
gen? - Bitte sehr, Herr Rottmann. 

Rottmann (Einwender): 
Vom Öko-Institut ist vor der Pause im Zusammenhang mit 
der Umweltverträglichkeitsprüfung in Bezug auf die 
Transporte der Begriff Nachbereich, wenn ich mich recht 
entsinne, genannt worden. Lässt sich der Begriff Nahbe­
reich in Kilometerangaben oder ähnlich definieren? -
Danke. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Rottmann. - Herr Küppers, bitte. 

Küppers (Öko-Institut): 
Er lässt sich nicht als Entfernungsangabe definieren, weil 
er letztendlich von den Standortgegebenheiten abhängig 
ist. Damit ist Folgendes gemeint: Man betrachtet die 
Dinge bis zum nächsten größeren Knotenpunkt, also auf 
den Straßen, auf denen ·ein zusätzliches Verkehrsauf­
kommen tatsächlich zu einer deutlichen Erhöhung des 
Gesamtverkehrsaufkommens führen könnte, aber nicht 
mehr auf der nächsten Autobahn oder Bundesstraße, weil 
dort nicht mehr zu erwarten ist, dass tatsächlich nen­
nenswerte Auswirkungen auftreten können. Eine Kilome­
terangabe kann man also nicht machen. Man kann wirk­
lich nur sagen, bis zum nächsten größeren Verkehrskno­
tenpunkt Er liegt aber in der Regel dann im Umkreis 
weniger Kilometer, wenn überhaupt so weit. 

Vielleicht noch als Ergänzung zu dem, was ich vorhin 
schon gesagt hatte, weil es anschließend noch einmal 
angesprochen wurde: Strahlenexpositionen werden auch 
betrachtet, zwar nicht für Störfälle oder Unfälle des Trans­
ports, aber für den normalen Betriebsablauf. Dabei ist es 
natürlich auch wesentlich, dass man den Bereich be­
trachtet, wo Fahrzeuge schon einmal zum Stillstand 
kommen und sich Wohnbebauung in der Nähe befindet, 
um zu sehen, ob dort, wo gebündelt Radioaktivtransporte 
stattfinden, eine erhebliche Strahlenexposition der Bevöl­
kerung auftreten kann. Wenn sich das Ganze auf der 
nächsten Autobahn abspielt, dann stellt sich diese Frage 
weniger stark. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Küppers. - Ich habe Herrn Keller so 
verstanden, dass er durch Gesten die Frage stellen 
möchte - Sie können mir widersprechen oder mich bestä­
tigen -, welchen Hut die Sachverständigen, denen ich in 
der letzten Zeit des Öfteren das Wort erteilt habe, aufha­
ben. Habe ich Sie richtig interpretiert, Herr Keller? 

(Keller [Einwender]: Sehr gut, wunderbar!) 

- Das erfüllt mich mit Genugtuung. Ich kann für die ge­
samte Sitzbank der Sachverständigen mitteilen, dass es 
sich um von der atomrechtlichen Genehmigungsbehörde 
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im Rahmen des Genehmigungsverfahrens herangezo­
gene Gutachter zu unterschiedlichen Untersuchungskom­
plexen handelt. - Bitte sehr, Herr Keller. 

Keller {Einwender): 
Mir reicht es überhaupt nicht, wenn, wie Herr Küppers 
ausgefuhrt hat, Strahlenexpositionen nur betrachtet wer­
den. Ich möchte sichergestellt haben, dass sie ausge­
schlossen sind. 

(Vereinzelt Beifall bei Einwandern) 

Verhandlungsleiter Franke: 
Herr Küppers, möchten Sie zum Prüfungsmaßstab der 
Umweltverträglichkeitsprüfung in dieser Hinsicht etwas 
sagen? - Bitte sehr. 

Küppers (Öko-Institut): 
Eigentli!::h hatte ich gedacht, dass wir das unter Tages­
ordnun!!Jspunkt 5 . machen, aber ich kann es auch gerne 
vorziehen. 

Wir· haben im Hinblick auf Strahlenexpositionen im 
bestimmungsgemäßen Betrieb und damit auch bei Trans­
porten einen Maßstab, dessen untere Schwelle 10 mSv/a 
beträgt. Das heißt, wenn wir in unserer Begutachtung 
feststellen, dass Expositionen unterhalb dieser Schwelle 
liegen, dann gehen wir grundsätzlich davon aus, dass 
keine weiteren Untersuchungen im Hinblick auf mögliche 
erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter, die zu 
betrachlen sind - also auch auf Menschen -, nötig sind. 
Diese Abschätzung wird unter sehr konservativen Rand­
beding0ngen vorgenommen. Wenn wir feststellen, dass 
diese Schwelle von 10 mSv/a überschritten wird, werden 
realistiSchere Betrachtungen angestellt. Dann wird zum 
Beispiel im Hinblick auf Auswirkungen aufgrund von 
EmissiÖnen bei bestimmungsgemäßen Betrieb einer 
Anlage' dann nicht mehr gesagt, es stehe jemand das 
ganze Jahr über direkt am Zaun, sondern dann wird die 
Umgebung genau beltrachtet Dosisgrenzwerte müssen 
natürlich immer eingehalten sein, aber wir gucken dann 
eben im Bereich zwischen 10 mSv/a und den Dosis­
grenzwerten, wo die Dosis liegt. 

Wie Sie wahrscheiinlich alle wissen, gibt es keine Wir­
kungss~hwelle für die Exposition mit radioaktiven Strah­
len, solilass man also nie sagen kann: Es gibt hier keine 
Folgeschäden. Aber das ist dann eben ein Abwägungs­
prozess, bei dem wir anhand dieser Betrachtungen ent­
scheiden, ob wir von erheblichen Auswirkungen auf 
SchutzQJüter ausgehen oder nicht. ln diesen Bewertungs­
maßstalb wird dann auch der bestimmungsgemäße Be­
trieb der Transporte eingeschlossen. 

Verhan!dlungsleiter Franke: 
Vielen !Dank, Herr Küppers. - Herr Keller, eine weitere 
Wortmeldung. 

Keller ~Einwender): 
Zusatzfrage: Ich vermisse die Bezugsgröße. Meinen Sie 
1 0 mS1.1/m2 oder pro Kilo Lebendgewicht? Oder wie ist das 
zu verstehen? 

Verhandlungsleiter Franke: 
Bitte sehr, Herr Küppers. 

Küppers (Öko-Institut): 
Ich bin mir völlig sicher, verschiedentlich 10 mSv/a gesagt 
zu haben. Die Bezugsgröße ist also das Jahr, genau 
genommen das Kalenderjahr. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank für diese eindeutige Auskunft. - Gibt es 
weitere Wortmeldungen? - Bitte sehr. 

Drs. Visser (Einwender): 
(Konsekutivübersetzung aus dem Niederländischen:) Erst 
einmal eine Frage an Herrn Küppers. Umwelt macht na­
türlich nicht an den Grenzen Halt. Inwiefern berücksichti­
gen Sie bei Ihren Berechnungen, bei den Untersuchun­
gen, die Sie anstellen, auch die Tatsache, dass, wie ge­
sagt, die Umwelt nicht an den Grenzen Halt macht, indem 
auch das Gebiet der Niederlande betrachtet wird? 

Verhandlungsleiter Franke: 
Ich muss Sie unterbrechen, weil wir Portionen bilden 
müssen, um unsere Dolmetscher nicht zu überfordern. 

Drs. Visser (Einwender): 
(Konsekutivübersetzung aus dem Niederländischen:) Die 
zweite Frage: Werden Ihre Erkenntnisse öffentlich ge­
macht? 

Die dritte Frage richtet sich an die Antragstellerin: Wie 
viele Transporte finden derzeit auf niederländischem 
Gebiet statt und wie viele Transporte werden es nach der 
Erweiterung sein? 

Verhandlungsleiter Franke: 
Bitte sehr, Herr Küppers. 

Küppers (Öko-Institut): 
Wir haben, so wie ich es vorhin dargestellt habe, für 
Strahlenexpositionen solche Schwellen definiert, bei de­
ren Überschreitung wir weitere Betrachtungen anstellen. 
Wenn solche Schwellen auf niederländischem Staatsge­
biet überschritten werden, werden solche Betrachtungen 
auch für die Niederlande angestellt. Für die Transporte 
hat sich das aus den Gründen, die ich vorhin dargestellt 
hatte, als nicht notwendig erwiesen, weil dann eben schon 
der Verkehr auf verkehrsreicheren Straßen als im Nahbe­
reich stattfindet. 

Die zweite Frage betraf die Veröffentlichung unserer 
Erkenntnisse. Es ist nicht üblich, dass unsere Gutachten 
veröffentlicht werden, aber die Entscheidung darüber 
hätte letztendlich die Genehmigungsbehörde zu treffen, 
die ja unser Auftraggeber ist. Wir selber werden auf jeden 
Fall unsere Erkenntnisse nicht veröffentlichen können. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Bevor ich der Antragstellerin das Wort gebe, weise ich 
unabhängig von allen anderen möglicherweise anzustel­
lenden Überlegungen auf der Seite von Beteiligten darauf 
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hin, dass die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprü­
fung natürlich in die behördliche Entscheidung einfließen; 
sie wird auf jeden Fall öffentlich zugänglich sein.- Aber 
jetzt hat der Antragsteller das Wort. Bitte sehr. 

Dr. Ohnemus (Antragst•Elllerin): 
Vielleicht vorab, wenn es gestattet ist, eine Information für 
Herrn Buchholz. die ich eigentlich morgen früh bereitstel­
len wollte. Ich habe mich aber in der Pause wegen des 
Transportunfalls in den Niederlanden erkundigt. Die 
Einsatzkräfte und die Polizei waren in maximal 15 Minuten 
vor Ort, der Urenco-Mitarbeiter nach einer Stunde, dies 
aber deswegen, falls Ihnen das lange vorkommt, weil er 
eben durch die Polizei informiert war, dass keine Gefahr 
im Verzuge ist, dass der Behälter auf dem LKW sicher 
befestigt ist, dass es nicht brennt usw. Er musste sich 
also nicht sonderlich beeilen. Aber die Einsatzkräfte, 
Polizei und Feuerwehr, waren nach maximal 15 Minuten 
vor Ort. 

Jetzt zu der Frage, wie viele Transporte durch die 
Niederlande gehen. Das kann ich Ihnen leider so exakt 
nicht sagen. Wir rechnen ja immer konservativ. Auch Herr 
Küppers hat dieses Wort vorhin erwähnt; das tun wir 
immer, an jeder Stelle. Wenn man ganz konservativ vor­
geht, dann sollte man im ersten Angang die maximale 
Anzahl von LKWs betrachten, die wir im Sicherheitsbe­
richt angegeben haben, die mit UF5-Transporten von uns 
zur Anlage gehen. Das sind bei 4 500 t Urantrennarbeit 
pro Jahr 1 960 LKW im Jahr. Das ist die absolute Ober­
grenze. wobei man selbstverständlich unterstellen muss, 
dass eben nicht alle LKW durch die Niederlande gehen. 
Aber ich kann Ihnen im Moment eben nur diese Maximal­
grenze nennen. Mehr sind es mit Sicherheit nicht. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Ohnemus. - Ist es entbehrlich, die 
Antworten zu übersetzen? Ist das entbehrlich? Oder hät­
ten Sie sie gern übersetzt? - Sie verzichten darauf; dann 
ist es gut. 

Die nächste Wortmeldung war von Herrn Keller. - Herr 
Keller, Sie haben das Wort. 

Keller (Einwender): 
Verständnisfrage an den Antragsteller: Der Begriff Ein­
satzkräfte ist mir viel zu allgemein. Können Sie bitte kon­
kret sagen, welches Equipment darunter fällt und welche 
Truppen usw. damit befasst sind? 

Verhandlungsleiter Franke: 
Bitte sehr. 

Dr. Ohnemus (Antragstellerin): 
Es fällt mir schwer, momentan die Einwendung zu erken­
nen, aber ich möchte dennoch eine Antwort geben. 
Einsatzkräfte sind Polizei und Feuerwehr. - Danke. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Ohnemus. - Gibt es weitere Wortmel­
dungen? - Bitte sehr, Herr Keller. 

Keller (Einwender): 
Zu der deutsch-niederländischen Kommission, die hier 
schon öfter genannt wurde, wüsste ich gern, ob das ein 
Phantom ist oder ob sie Beiträge zum Termin geliefert hat 
und ob man sie auch befragen kann. 

Dann die Frage an den Antragsteller: Haben Sie Er­
kenntnisse darüber, dass Radioaktivität an den Grenzen 
Halt macht und Siesta einlegt oder ist es nicht so, dass 
Radioaktivität überhaupt keine Grenzen k:ennt, sondern 
sich richtig europäisch verhält? Deshalb die Frage an die 
Genehmigungsbehörde: Ist vor dem dargelegten Hinter­
grund mitten in Europa nicht erforderlich, dass der Blick­
winkel dieses Erörterungstermins weder provinziell noch 
regional beschränkt wird, sondern ebenso transnational 
behandelt wird, wie sich die Radioaktivität auch verhält? 

Verhandlungsleiter Franke: 
Herr Keller, bevor ich Herrn Döring zu der geschäftsord­
nungsmäßigen Frage der Vertretung der deutsch-nieder­
ländischen Kommission, die vielleicht präzisiert werden 
sollte, das Wort gebe, erlaube ich mir einen Hinweis: Wir 
haben im Springen der Diskussion auf die Transportfrage 
das etwas aus dem Blick verloren, was ich als bisherigen 
Rechtsstandpunkt der Genehmigungsbehörde beschrie­
ben habe, nämlich dass außerbetriebliche Transportvor­
gänge grundsätzlich nicht Gegenstand des Genehmi­
gungsverfahrens für eine ortsfeste Anlage sind. Das, was 
aus unserer Sicht zweifelsfrei natürlich Gelgenstand des 
Genehmigungsverfahrens ist, nämlich die Umweltauswir­
kungen jeglicher Art der ortsfesten Anlage, werden 
selbstverständlich grenzüberschreitend betrachtet. Dass 
Sie hier mit Ihren Fragen an Beantwortun~1sgrenzen sto­
ßen, was die Transportvorgänge angeht, erklärt sich da­
raus, dass zur Überzeugung der Genehmigungsbehörde 
diese nicht eigentlich Gegenstand des Genehmigungs­
verfahrens für eine ortsfeste Anlage sind. Dies vorausge­
schickt, erteile ich jetzt Herrn Neuhof das Wort, um etwas 
zur Vertretung der deutsch-niederländischen Kommission 
zu sagen. - Bitte sehr, Herr Neuhof. 

Neuhof (Genehmigungsbehörde): 
Schönen Dank, Herr Franke. - Die deutsch-niederländi­
sche Kommission grenznaher kerntechnischer Anlagen, 
wie sie~ präzise heißt, dient dazu, einen ge~wissen Erfah­
rungsaustausch insbesondere in Bezug auf den Betrieb 
grenznaher kerntechnischer Anlagen sowohl in den Nie­
derlanden als auch in Deutschland zu bewerkstelligen. 
Mitglieder in dieser niederländisch-deutschen Kommission 
sind auf deutscher Seite Vertreter des BMU, der Landes­
regierung von Niedersachsen und des Ministeriums in 
Düsseldorf. Neben dem Austausch über die~ betrieblichen 
Dinge, die ich vorhin erwähnte, spielen natürlich auch 
Dinge im Bereich von Genehmigungsverfahren eine Rolle. 
Der Punkt, der heute Morgen hier in Bezug auf die Zei­
tungen in den Niederlanden diskutiert worden ist, die wir 
mit den Bekanntmachungen versorgt haUen, war zum 
Beispiel ein Ausfluss der Kommunikation in dieser Kom­
mission. - Danke schön. 
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Verhandlungsleiter Franke: 
Herr N'euhof, ich bitte Sie, noch ergänzend etwas zur 
Vertretung der niederländischen Seite zu sagen. 

Neuhof (Genehmigungsbehörde): 
Sorry, natürlich. Vertreten ist das niederländische Um­
weltministerium aus Den Haag. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Neuhof. - Bitte sehr; ich erteile Ihnen 
zunächst das Wort. 

Dannheim (Einwendt~rin): 
Ich habe noch einmal eine Frage, die die Transporte 
betrifft;' das ist mir g1erade aufgefallen, als wir über die 
UVP geredet haben. Herr Küppers hat gesagt, dass die 
Strahlenbelastung bzw. die Belastung durch Emissionen 
im Nahbereich der Anlage im Normalbetrieb betrachtet 
wurde. Meine Frage fleht in die Richtung: Ich weiß, dass 
die UVP sozusagen später ausführlich behandelt wird, 
aber mir geht es jetzt hier unter anderem um den Aspekt 
Transporte. Wurden auch Unfälle betrachtet? Ich habe 
das so verstanden, dass sie nicht betrachtet wurden. 
Dann geht meine Frage in die Richtung: War das nicht 
Bestandteil des Auftrags? Wenn nicht: Warum wurden 
Unfälle, im Nahbereich nicht betrachtet? Wenn ich dann 
eine Antwort habe, werde ich vielleicht später noch einmal 
Nachfragen stellen und darauf eingehen. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank. - Herr Küppers, möchten Sie dazu etwas 
sagen? - Bitte sehr. 

Küppers (Öko-Institut): 
Unfälle .werden tatsächlich nicht betrachtet. Mir ist auch 
keine UVP bekannt, iin der das bisher gemacht worden 
wäre. Wenn es gemacht werden sollte, würde ich sagen, 
wäre es Aufgabe der Genehmigungsbehörde, unseren 
Auftrag entsprechend zu erweitern. Aber wie gesagt, das 
war bisher nicht üblich. Wenn es gewünscht würde, kön­
nen wir es aber auch machen. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Küppers. - Ich darf dazu klarstellen, 
dass natürlich die innerbetrieblichen, also die dem eigent­
lichen Betrieb der ortsfesten Anlage zuzuordnenden 
Transportvorgänge unter Störfallgesichtspunkten und 
dann primär in der gutachtlichen Verantwortung des 
Technischen Überwachungs-Vereins betrachtet werden.­
Bitte sehr. 

Dannheim (Einwende!rin): 
Wir haben jetzt gehört, dass Unfälle nicht nur auf dem 
Betriebsgelände, sondern auch auf der Straße oder der 
Schiene passieren können. Dann bitte ich doch die Auf­
sichtsbe;!hörde oder den Antragsteller- wie auch immer-, 
Unfälle sozusagen außerhalb des Geländes auf dem 
Transportwege im Rahmen der UVP zu betrachten, und 
zwar sowohl unter Strahlenschutz- wie auch unter chemo­
toxischen Gesichtspunkten, denn wir wissen ja: Unfälle 

passieren und sie passieren nicht nur auf dem Betriebs­
gelände, sondern auch woanders. Das ist ein wichtiger 
Gesichtspunkt, der im Rahmen der Schadensvorsorge 
betrachtet werden muss. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank für den Hinweis. Wir werden diesen Ge­
sichtspunkt bei der Prüfung gerne auffJreifen. Ich weise 
allerdings darauf hin, dass es einerseits die Genehmi­
gungszuständigkeit der für den Transportvorgang zustän­
digen Behörden, die natürlich auch das in den Blick neh­
men, was ich einmal als Störfall bei Transportvorgängen 
bezeichnen möchte, und andererseits die Zuständigkeit 
für die UVP für die ortsfeste Anlage gibt. Das heißt, dass 
Unfallvorgänge mit möglichen Auswirkungen im Rahmen 
des Genehmigungs- und Aufsichtsverfahrens für die 
Transportvorgänge natürlich betrachtet werden. 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Herr Buchholz, 
bitte sehr. 

Buchholz (Einwender): 
Als Vertreter der anerkannten Natursc:hutzverbände, in 
dem Sinne auch als Vertreter der Träge!r öffentlicher Be­
lange, unterstütze ich den Antrag meiner Vorrednerin. Wir 
hatten ja auch schon im Jahr 2002 im Rahmen einer 
Konferenz beantragt, dass im Umkreis von 70 km rund 
um die Anlage alles untersucht wird. Das gilt dann natür­
lich auch für die Transporte. 70 km deswegen, weil das 
ungefähr der Radius ist, in dem im so genannten Atom­
zentrum Ureneo sämtliche Atomanlagen geballt sind, von 
Gronau angefangen bis Lingen, Ahaus, Almelo und Coe­
vorden. Von daher unterstützen wir den Antrag und schla­
gen vor, dies mindestens auf einen 70-k:m-Radius auszu­
weiten. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank für die Klarstellung Ihres Antrags, Herr Buch­
holz. Wir werden das auch in die Prüfun!l einbeziehen. Im . 
Übrigen wird die Frage, welcher Radius für die Umwelt­
verträglichkeitsprüfung angemessen ist, ja noch Schwer­
punkt an einer weiteren Stelle dieses Erörterungstermins 
sein.- Gibt es weitere Wortmeldungen?- Herr Buchholz, 
bitte sehr. 

Buchholz (Einwender): 
Zum Punkt Transporte nicht mehr, abHr wenn die Zeit 
noch ausreicht: Das Thema Uranabbau steht auch noch 
unter Punkt 1. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Wenn Sie dazu in einiger Kürze etwal~ sagen würden; 
sonst schlage ich vor, dieses Thema morgen früh auf­
zugreifen. Weil wir zugesichert haben, die Erreichbarkeit 
der Züge am Bahnhof Legden zu gewährleisten, bin ich 
hinsichtlich der Schließung des Termiins nicht endlos 
flexibel. Wir müssen Vorsorge für den Shuttle-Verkehr 
zum letzten erreichbaren Zug am Bahnhof Legden treffen. 
Deshalb würde ich Ihre Anregung nur aufgreifen, wenn es 
in zeitlich begrenztem Umfang möglich ist; sonst bitte ich 
Sie, dass wir es morgen früh diskutieren. 

Erörterungstermin zum Endausbau der Urananreicherungsanlage Gronau - 08.07.2003 1- 59 



(Buchholz [Einwender]: Wir würden dann 
bis halb acht machen?) 

- Mir ist signalisiert worden, dass um 19.47 Uhr einer der 
beiden Züge - ich weiß jetzt aus dem Stand nicht, in 
welche Richtung- erreicht werden muss. Wenn ich vor­
aussetze, dass der Shuttle-Verkehr möglicherweise 
mehrfach verkehren muss, geht meine Überlegung ei­
gentlich dahin, 15 bis 20 Minuten nach 19 Uhr zu schlie­
ßen. 

Buchholz (Einwender): 
Das wäre dann doch zu knapp bemessen. Dann müssen 
wir das auf morgen früh vertagen. Wir könnten eventuell 
noch gucken, welche Punkte jetzt unter Tagesordnungs­
punkt 1 noch übrig geblieben sind. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Ich will das gern tun. - Gibt es Wortmeldungen zu sonsti­
gen Unterpunkten des Tagesordnungspunktes 1 außer 
Uranabbau, der morgen früh aufgerufen werden wird? -
Frau Rinsky. 

Rinsky (Einwenderin): 
Da nutze ich doch die Zeit, um noch einmal nachzufragen, 
welche Katastrophenschutzdienste im Rahmen dieser 48-
Stunden-Meldung über Transporte informiert werden. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Ich gebe diese Frage an die für die Transportvorgänge 
zuständigen Aufsichts- und Genehmigungsbehörden wei­
ter. Möchten zunächst Herr Fischer und dann die Bezirks­
regierung - sofern noch anwesend - dazu etwas sagen? -
Bitte sehr, Herr Fischer. · 

Fischer (BMU): 
Die so genannte 48-Stunden-Meldung geht nach meiner 
Kenntnis routinemäßig an die Innenbehörden der Länder 
als oberste Katastrophenschutzbehörden. Es ist außer­
halb meines Bereiches, wie dort dann weiter verfahren 
wird. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Fischer.- Ist der Vertreter des Arbeits­
schutzdezernates der Bezirksregierung Münster noch 
anwesend? 

(Zuruf: Er ist nicht mehr da!) 

- Das ist nicht mehr der Fall. - Sehen Sie sich in der Lage, 
zu der Frage etwas zu sagen? Dann erteile ich Ihnen 
gerne das Wort. - Bitte sehr. 

Strecker (BR Münster): 
Eine kleine Anmerkung habe ich dazu noch. Bei uns in 
der Bezirksregierung, wo Leitstelle Felix angegliedert ist­
das ist eine Polizeileitstelle -, laufen Informationen über 
die Transporte ein. Sie werden auch an die örtlichen 
Kreispolizeibehörden weitergegeben. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank für Ihre Auskunft. - Ich habe jetzt noch Herrn 
Buchholz auf der Wortmeldeliste. - Bitte sehr. 

Buchholz (Einwender}: 
Hier ist noch ein Punkt, der eigentlich ein Grenzfall zwi­
schen den Tagesordnungspunkten 2 und 1 ist. Es gibt 
den Antrag, das U 235 nicht nur auf 5 %, sondern auf 6 % 
anzureichern. Meine Frage hierzu: Ist der Genehmi­
gungsbehörde plausibel, warum das geschehen soll? 

Verhandlungsleiter Franke: 
Ich rege an, dass wir diese Frage wirklich unter Tages­
ordnungspunkt 2 behandeln. - Herr Döring weist mich 
darauf hin, dass wir unter 3.2 .Erhöhung des Anreiche­
rungsgrades" diese Frage ausdrücklich ansprechen wer­
den. Sie scheint mir auch unter Plausibilitätsgesichts­
punkten dorthin zu gehören; sie ist eine der wichtigen 
beantragten Änderungen. Ich rege an, dass wir sie dann 
behandeln. - Bitte sehr, Herr Buchholz. 

Buchholz (Einwender}: 
Es stimmt, man kann sie alternativ unter Tagesordnungs­
punkt 3 behandeln; aber ich denke, man könnte es auch 
jetzt unter Punkt 1.2 im weitesten Sinne schon einmal 
ansprechen. Vielleicht können Sie in zwei, drei Sätzen 
kurz mitteilen, ob Ihnen der Antrag erst einmal plausibel 
erscheint. Ins Detail können wir dann unter Punkt 3 ge­
hen. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Die Gliederung ist eigentlich nicht unter dem Gesichts­
punkt vorgenommen worden, dass man zu allem, was im 
Folgenden noch kommt, unter Punkt 1 auch schon einmal 
etwas sagt. Ich bitte da etwas um Verständnis, dass ich, 
anstaU Ihre Anregung aufzugreifen, lieber die Frage in die 
Runde richten möchte: Gibt es zum Tagesordnungs­
punkt 1 außer der Frage Uranabbau, die morgen früh 
behandelt werden wird, noch Wortmeldungen? - Bitte 
sehr, Herr Buchholz. 

Buchholz (Einwender): 
Wir hatten heute Nachmittag das Thema Spaltstofffluss­
kontrolle, Kontrollen von Euratom und IAEO. Zu meinem 
größten Erstaunen habe ich zur Kenntnis nehmen kön­
nen, dass die Kontrollen monatlich stattfinden. Dazu inte­
ressiert mich, ob das wirklich so ist und seit wann das so 
ist. Ich habe jedenfalls im Hinterkopf, dass sie, wenn 
überhaupt, jährlich stattfinden. 

Außerdem weise ich darauf hin: Es gibt im Prinzip eine 
dritte Kontrollinstanz, und zwar sind das die Bürgerinitiati­
ven gegen Atomanlagen. Sie sieht man öfter vor der An­
lage. Von Euratom und IAEO habe ich in Gronau noch nie 
etwas gesehen. Es stand auch noch nie in der Presse, 
dass sie da waren, während die Bürgerinitiativen relativ 
häufig präsent sind und im Hinblick auf den Sicherheits­
standard der Anlage durchaus auch Tatsachen zu sehen 
bekommen, die nicht so ganz beruhigend sind. 
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Ich nenne dazu nur ein Beispiel: Es kommt häufiger 
vor, dass konventionelle Mülltransportfahrzeuge das ein­
zige vorhandene Zufahrtstor passieren, sei es, dass sie 
hinein- oder herausfahren. Da habe ich schon mehrfach 
gesehen, dass Mülltransportfahrzeuge- es können auch 
Baustellenfahrzeuge gewesen sein - beim Einfahren in die 
Anlage mehrere Minuten im Torbereich gestanden haben; 
das Tor war quasi offen, konnte zu dem Zeitpunkt nicht 
geschlossen werden. Es wäre zum Beispiel für einen 
Motorradfahrer ohne Probleme möglich gewesen, rechts 
von dem Fahrzeug, also gewissermaßen im Schatten des 
Fahrzewgs, jedenfalls vom Pförtner aus nicht einsehbar, 
auf das; Gelände zu kommen, und zwar mit entsprechen­
den Auswirkungen, wer es darauf anlegt. Die Darstellung 
der Firma Ureneo heute Nachmittag zur Sicherheit und 
Kontrollierbarkeit der Anlage stelle ich sehr infrage. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Ich schlage vor, in der derzeitigen Situation zunächst zu 
dem konkreten, von Ihnen beobachteten Vorfall der An­
tragstellerin Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
Wir werden uns im Übrigen darauf beschränken müssen, 
dem Bundeswirtschaftsministerium von diesen Vorfällen 
Kenntnis zu geben, weil Herr Dr. Remagen sich bereits 
auf dem Weg zurück nach Bonn befindet; ich bitte um 
Nachsicht. - Bitte sehr, Herr Ohnemus. 

Dr. Ohnemus (Antragstellerin): 
Zu den konkreten Punkten, die Herr Buchholz angespro­
chen hat, dass Müllfahrzeuge das Tor blockieren und es 
minutenlang nicht geschlossen werden kann, möchte ich 
nichts sagen; das ist sicherlich nicht der Fall. Des Weite­
ren muss man wissen, dass es sich bei der Einfahrt in 
unsere Anlage um eine Schleuse handelt. Das heißt, wir 
haben das erste Tor, das von der Straße aus sichtbar ist, 
und in wenigen zig Metern Abstand haben wir noch ein­
mal zwei Tore, die zvvei weiterführende Straßen absper­
ren. Man kann also selbstverständlich nicht durch das 
erste Tor fahren und dann zu jedem Bereich der Anlage 
gelangen. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Ohnemus. - Gibt es weitere Wortmel­
dungen zu TOP 1 auQ~er Uranabbau? - Herr Keller, bitte 
sehr. 

Keller (Einwender): 
Es gibt noch einige Fragen zu diesem Bereich; nur durch 
die organisierte Erschwernis des Erörterungstermins ist 
es leider für unsere Mitglieder nicht möglich, sie jetzt zu 
stellen, weil die Teilnahme so erschwert ist. Deshalb wer­
den diese Fragen so lange zurückgestellt, bis es uns 
ermöglicht wird, diese Fragen ordentlich vorzubringen. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Keller, für Ihre Ankündigung. - Dann 
darf ich feststellen, dass es zum Tagesordnungspunkt 1 
mit Ausnahme der Frage des Uranabbaus, die morgen 
früh behandelt werden wird, keine weiteren Wortmeldun­
gen gibt. - Bitte sehr, Herr Buchholz. 

Buchholz (Einwender): 
Noch eine Nachfrage zu der gerade erwähnten Schleuse 
im Eingangsbereich. Wie weit liegen die entsprechenden 
Schleuseneingänge auseinander? 

Verhandlungsleiter Franke: 
Ist der Antragsteller in der Lage, dazu aus dem Stand zu 
antworten? - Bitte sehr. 

Dr. Ohnemus (Antragstellerin): 
Wir haben gerade unter uns kurz geschätzt: 50 bis 70 m 
mögen das sein. Wenn es sehr wichtig ist, dann stellen 
wir auch das exakt fest, selbstverständlich. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Vielen Dank, Herr Ohnemus. - Ich sichere Ihnen zu, dass 
wir der Frage nachgehen werden. - Herr Keller hat das 
Wort; bitte sehr. 

Keller (Einwender): 
Ich bitte im Protokoll festzuhalten und richtig zu stellen, 
dass wir uns weitere Fragen vorbehalten müssen. Es sind 
noch weitere Fragen - -

Verhandlungsleiter Franke: 
Ich hatte mal wieder einmal angenommen, Sie hätten 
Ihren Satz schon beendet. Wenn über das Mikrofon nicht 
alles angekommen ist, was Sie sagen wollten, haben Sie 
jetzt die Gelegenheit, das nachzuholen. 

Keller (Einwender): 
Ich bitte für das Protokoll exakt festzuhalt,en, dass wir sehr 
wohl noch Fragen haben, dass es uns aufgrund der Or­
ganisation des Termins seitens der Behörde nur leider 
nicht möglich ist, sie jetzt anzubringen. Wir behalten uns 
weitere Fragen also ausdrücklich vor. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Ihre Äußerung hatte ich in dieser Hinsicht auch nicht 
missverstanden. - Ich stelle dann fest, dass zu TOP 1 
außer Uranabbau keine Wortmeldungen mehr bestehen. 

Ich nutze die Gelegenheit, noch zwei Mitteilungen zu 
machen, die mit der bisherigen Erörterung zu tun haben. 
Wir sind zum einen dem Umstand, den ic:h im Nachhinein 
als Büroversehen unseres Dienstleisters bezeichnen 
möchte, nachgegangen, wie es dazu kommen konnte, 
dass an der Clearingstelle Besucherausweise ausgehän­
digt worden sind. Ich bitte, dass sich die Inhaber von 
Besucherausweisen, also von Ausweisen, auf denen 
unten bei der Art der Zulassung zu diesem Erörterungs­
termin oder der vertretenen Institution "Besucher'' steht, 
morgen wiederum an die Clearingstelle wenden. Dort wird 
ihnen ein ordnungsgemäß ausgedruckter Ausweis ausge­
händigt werden. 

Zum Hintergrund darf ich erläutern, dass für Perso­
nen, die nicht eindeutig Einwender, Vertreter von Behör­
den, Antragsteller oder Sachverständige sind, unser 
Dienstleister einen Oberbegriff für sonstige Anwesende 
wählen wollte und hierfür auf den, wie1 ich einräumen 
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muss, wenig glücklichen Begriff "Besucher" gekommen 
ist. Ich darf nochmals klarstellen, was ich heute Morgen 
im Verlauf des Erörterungstermins mehrfach betont habe: 
Das war eine, wie ich einräume, wenig glückliche Formu­
lierung, für gleichsam sonstige Anwesende den Begriff 
"Besucher" zu wählen, solange die Regularien des nicht 
öffentlichen Termins gelten, aber in der Sache sind von 
der Clearingstelle die Zulassungsregelungen des nicht 
öffentlichen Termins angewandt worden. 

Zum Zweiten: Herr Sage!, der nicht mehr im Saal ist, 
hat heute Nachmittag angeregt, eine Liste der anwesen­
den vertretenen Behörden und anwesenden Gutachter zu 
übermitteln. Wir wollen versuchen, Ihnen wenigstens eine 
Übersicht der Behörden zu übermitteln, von denen wir 
annehmen, dass sie während des ganzen oder jedenfalls 
des überwiegenden Erörterungstermins anwesend sein 
werden. Ich beobachte allerdings auf den Bänken der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange eine 
beachtliche Fluktuation, sodass ich nicht sicher bin, ob 
eine vollständige Liste der Bediensteten, die uns in dem 
Sinne übermittelt worden ist, dass sie zu irgendeinem 
Zeitpunkt während des Erörterungstermins anwesend 
sein werden, nicht mehr Verwirrung stiftete als zur Klarheit 
beitrüge. Was die Sachverständigenseite angeht, werden 
wir Ihnen eine Übersicht über dlie hier anwesenden sach­
verständigen Organisationen sowie die Einzelgutachter 
übermitteln und bei den sachverständigen Organisationen 
noch einen jeweiligen Ansprechpartner nennen. - Herr 
Neumann, bitte sehr. 

Wolfgang Neumann (Sachbeistand): 
Ich möchte auch noch einmal auf diese Zutrittskarten 
kommen. Auf denen, die wir heute bekommen haben, 
steht, dass sie nur für den 8. Juli gültig ist. Ich bitte herz­
Hch darum, das nicht so zu handhaben, weil ich schon 
beim heutigen Einlass die Behandlung - um das Wort 
wieder aufzugreifen - sehr misslich fand, dass es relativ 
lange gedauert hat, bis man diesen Saal betreten konnte. 
Wenn dasselbe Prozedere morgen noch einmal stattfin­
det, dann kann das nur zur Behinderung des Erörte­
rungstermins führen. Deshalb bitte ich darum, diese Kar­
ten für den gesamten Erörterungstermin gültig zu lassen. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Ich sehe kaum Möglichkeiten, für den morgigen Ver­
handlungslag die erforderlichen technischen Vorkehrun­
gen zu treffen, damit das geändert wird. Wir wollen das 
aber prüfen, ob es zur Erleichterung der technischen 
Abwicklung der Einlasskontrolle für die weiteren Tage 
angezeigt sein könnte. - Herr Biese, bitte. 

Dr. Biese (Einwender): 
Ich verstehe es so - in der Weise möchte ich fragen -: Gilt 
der Ausdruck 8. Juli nur für den 8. Juli? Ist es so gemeint, 
wie es geschrieben ist, oder ist gemeint, alle drei Tage 
oder alle fünf Tage, vier Tage, die bisher in Aussicht ge­
nommen sind? Das ist die einfachste Frage. Da braucht 
gar keine neue Karte ausgegeben zu werden, wenn die 
Angabe "8. Juli" für alles gilt; das wäre doch in Ordnung. 

Verhandlungsleiter Franke: 
Das ist richtig, aber es war anders gedacht. Es ist so 
gedacht, wie es darauf steht, dass diese Einlasskarte für 
den 8. Juli gilt. 

Ich gebe jetzt noch den Hinweis, dass wir Vorsorge 
getroffen haben, dass der Shuttle-Verkehr zum Bahnhof 
Legden nunmehr erfolgt. Wir haben zwei Kleinbusse, die 
an den Fenstern als Transfer zum UAG-Termin bzw. zum 
Bahnhof Legden gekennzeichnet sind. Sie stehen wieder 
für Benutzer zur Verfügung. 

Mit Rücksicht darauf, dass wir zugesa9t haben, dass 
der letzte zu erreichende Zug am Bahnhof Legden von 
den Teilnehmern dieses Termins erreicht wird, schlage 
ich vor, dass wir jetzt für heute die Erörterung beenden, 
um uns nicht in die Situation zu bringen, dass wir diese 
Zusage nicht einhalten können. Ich unterbreche den Er­
örterungstermin bis morgen 9 Uhr und wünsche einen 
schönen Abend. -Auf Wiedersehen. 

(Beifall) 

(Schluss des Erörterungstages: 1921 Uhr) 
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